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Rathaus & Bürgerservice  

Wir sind für Sie da
Rathaus Scheyern
Rathausplatz 1, 85298 Scheyern

Tel. 0 84 41 / 80 64-0 
Fax: 0 84 41 / 80 64-64
scheyern@scheyern.de / www.scheyern.de

Sterz Manfred Erster Bürgermeister buergermeister@scheyern.de 80 64 21

N.N. Geschäftsleitung geschaeftsleitung@scheyern.de 80 64 24

Braun Melissa Standesamt, Rentenanträge, Friedhofverwaltung, VHS, Wahlen standesamt@scheyern.de 80 64 22

Demmelmeier Andreas Tiefbau, Kanal, Straßen, Beleuchtung, Breitband, Verkehr bauamttiefbau@scheyern.de 80 64 27

Eccel Kerstin Kindertagesstätten, Mieten / Pachten, Belegungspläne Turnhallen kindergartengebuehren@scheyern.de 80 64 25

Eichinger Beate Kassenwesen, Fundamt, Restmüll- und Windelsäcke gemeindekasse@scheyern.de 80 64 23

Gruber Tanja Bauleitplanung, Beitragswesen, Gastschulverhältnisse bauleitplanung@scheyern.de 80 64 36

Grimmert-Köthe Lena Bauleitplanung, Grundstückswesen, Baulandmodell
bauleitplanung@scheyern.de
grundstueckswesen@scheyern.de

80 64 30

Jany-Neidl Sabrina Projektleitung, Organisation projektleitung@scheyern.de 80 64 31

Kattanek Sven Meldeamt, Passamt, Bürgerservice, Gewerbeamt, Ordnungsamt
einwohnermeldeamt@scheyern.de 
passamt@scheyern.de 
gewerbeamt@scheyern.de

80 64 20

Knöferl Melanie Wasser- u. Abwassergebühren, Gewerbe-, Grund- u. Hundesteuer grundabgaben@scheyern.de 80 64 26

Kreitmeyer Elisabeth
Vorzimmer, Tourismus, Ferienpass, Homepage,  
Schyren-Rundschau

vorzimmer@scheyern.de 
rundschau@scheyern.de

80 64 32

Lange Andrea Meldeamt, Bürgerservice, Fischerei, Behindertenparkausweise einwohnermeldeamt@scheyern.de 80 64 10

Loos Daniel Hochbau, Spiel- und Sportplätze bauamthochbau@scheyern.de 80 64 34

Neumayr Rosemarie Vorzimmer, Personal, Belegungsplan Vereinsheim vorzimmer@scheyern.de 80 64 33

Päsler Andreas Bauverwaltung bauverwaltung@scheyern.de 80 64 28

Sterz Anita Leitung Finanzverwaltung, Kämmerei, Vereinsförderung kaemmerei@scheyern.de 80 64 29

Öffnungszeiten: 
Montag – Freitag 8.00 bis 12.00 Uhr
Donnerstag 14.00 bis 18.00 Uhr
Für das Bürgerbüro bitten wir  
um Terminvereinbarung.

Grundschule Scheyern
Hochstr. 19, 85298 Scheyern
Tel. 0 84 41 / 8 00 98-0
schule@grundschule-scheyern.de
www.grundschule-scheyern.de

Johann-Andreas-Schmeller 
Mittelschule Scheyern
Marienstr. 29, 85298 Scheyern
Tel. 0 84 41 / 80 63-0
mittelschule-scheyern@t-online.de
www.ms-scheyern.de

Jugendbeauftragte: 
Anna Schrag 
anna.schrag@gmx.de 
Tel. 0 84 41 / 1 81 07

Seniorenbeauftragte: 
Gisela Wörl 
gisela.woerl@gmx.de 
Tel. 0 84 41 / 7 10 51
Tel. 01 75 / 758 32 32

Behindertenbeauftragte: 
Judith Neumair 
judith.neumair@pfaffenhofen.de
Tel. 0 84 45 / 910 66 
Tel. 01 76 / 43 34 52 20

Kinderkrippe Regenbogen
Hochstr. 19b, 85298 Scheyern
Tel. 0 84 41 / 8 71 50 72
kinderkrippe-regenbogen@scheyern.de
Krippenleitung: Eva Bernert

Kindergarten Froschkönig
Hochstr. 32, 85298 Scheyern 
Tel. 0 84 41 / 8 29 84
kindergarten-froschkoenig@scheyern.de
Kindergartenleitung: Tina Frey

Pfarrkindergarten St. Martin  
mit Kinderkrippe
St.-Martin-Str. 1, 85298 Scheyern
Tel. 0 84 41 / 39 04
st-martin.scheyern@kita.ebmuc.de
Kindergartenleitung: Luzia Schäfer

Bauhof Scheyern
Plöckinger Str. 6, 85298 Scheyern

Bauhofleiter: Florian Jaksche 
Tel. 01 72 / 8 35 38 50

Wassermeister: Andreas Thomsen
Tel. 01 72 / 1 31 85 35 

Klärwärter: Wolfgang Janocha
Tel. 01 73 / 8 95 67 30

Bücherei Scheyern 
Rathausplatz 1, 85298 Scheyern 

Telefonnummer 0 84 41 / 80 64-50 
Öffnungszeiten:
Mittwoch 14.30 – 17.00 Uhr
Donnerstag 16.00 – 17.30 Uhr
Sonntag  9.30 – 11.30 Uhr

Mittwoch nachmittags ist die Telefonzentrale nicht besetzt. Die Durchwahlnummern der Mitarbeiter finden Sie hier.

Wertstoffhof Scheyern
Hochstr. 40, 85298 Scheyern

Winteröffnungszeiten  
01.11.2025 – 28.02.2026:
Mittwoch 17.00 – 19.00 Uhr
Freitag 16.00 – 19.00 Uhr
Samstag 9.00 – 14.00 Uhr
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Rathaus am Montag, 
den 9. März 2026 
geschlossen
Das Rathaus ist am Tag nach der 
Kommunalwahl am Montag,  
9. März 2026, aufgrund von  
notwendigen Wahlnachberei-
tungen komplett geschlossen. 
Auch telefonisch oder per Mail  
ist niemand erreichbar.

Wir bitten um Ihr Verständnis!

Am 8. März 2026 finden die Kommu-
nalwahlen in Bayern statt.

Die Online-Beantragung der Briefwahl-
unterlagen kann ab dem 02.02.2026 bis 
02.03.2026 erfolgen.

Der Link wird rechtzeitig auf unserer Home-
page veröffentlicht, zudem befindet sich  
ein QR-Code auf dem Wahlbenachrichti-
gungsbrief, der den direkten Zugang zur  
Online-Beantragung ermöglicht.

Die Wahlbenachrictigungsbriefe 
werden Ihnen voraussichtlich in der 
KW 6 (02.02. – 08.02.2026) posta-
lisch zugestellt.

Bitte beachten Sie: Die Ausstellung 
bzw. Abholung der Briefwahlunterlagen 
ist erst ab dem 16.02.2026 möglich!

Weitere Informationen rund um die 
Kommu nalwahlen in Bayern 2026  
er halten Sie über folgenden Link:  
https://www.stmi.bayern.de/wahlen- 
und-abstimmungen/kommunalwahlen/

Erste Infos zur Briefwahl

das Jahr 2026 startete standesgemäß  
mit den Neujahrs-Empfängen, jedes  
Jahr organisiert von den Pfarrgemeinde-
räten in Euernbach und Scheyern.  
Den vielen Helfern herzlichen Dank für 
diesen schönen und traditionellen Auf-
takt ins Neue Jahr.

Gleich im Anschluss konnten in Scheyern 
die Schäffler begrüßt werden. Auch 
hier vielen Dank an die Veranstalter für  
dieses tolle Ereignis. 

In der Ortsmitte in Scheyern durften wir 
auch dieses Jahr wieder, in Zusammen-
arbeit mit dem Café Marienkäfer, die Fa-
schingsgarden unserer zwei Nachbarorte 
Ilmmünster und Steinkirchen bestaunen.

Die Kommunalwahl 2026 ist in vollem 
Gange, hier sind in Vorbereitung auf  
die Wahl ebenfalls viele ehrenamtlich 
engagierte Bürgerinnen und Bürger im 
Einsatz. Besonderer Dank gebührt allen 
Wahlhelfern, die die Gemeindever-
waltung bei der Auszählung der Stim-
men am Wahltag, dem 08.03.2026 
unter stützen, ebenso dem Jugend-
treff Scheyern e. V., der die auch schon  
traditionelle Podiumsdiskussion der  
politischen Bewerber und Gruppierun-
gen indiziert und organisiert. Dies ist  
ein wichtiger Beitrag zur Demokratie 
in unserm Land. Herzlichen Dank na-
türlich auch allen Kandidatinnen und  
Kandidaten für Ihre Bereitschaft sich  
für das wichtige Gremium in der Ge-
meinde Scheyern, dem Gemeinderat, 
aufstellen zu lassen.  

Im Kalenderjahr 2026/27 steht die Er-
satzbeschaffung des benötigten und neu 
zu beschaffenden Fahrzeuges der Frei-
willigen Feuerwehr Scheyern an: Eine 
Drehleiter DLA(K) 23/12, eine Magirus 
Drehleiter auf Mercedes-Fahrgestell, mit 
Förderungen durch den Freistaat Bayern 
und den Landkreis Pfaffenhofen/Ilm.  
Ein großer Dank an den 1. Kommandan-
ten Herrn Zull und seinen Führungsstab 
der Feuerwehr Scheyern für die vorbild-
liche Vor bereitung zur erfolgreichen Aus-
schreibung der neuen Drehleiter.

Das Ehrenamt, besonders bei der Feuer-
wehr, ist für uns alle in der Gemeinde 
Scheyern unersetzlich. Vielen herzlichen 
Dank dafür.

Mit freundlichen Grüßen

Manfred Sterz, 
1. Bürgermeister 
Gemeinde Scheyern 

Liebe Mitbürgerinnen 
und Mitbürger, 
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Information der Gemeinde Scheyern 
für Ihre Bürger: Meldepflicht von  
Regenwassernutzungs- oder Brunnen-
anlagen

Das Installieren und Betreiben von Re-
genwassernutzungs- oder Brunnenanla-
gen sind genehmigungspflichtig.

Nachfolgend einige Hinweise, die vor der 
Errichtung zu beachten sind:

1  Grundsätzlich ist jeder verpflichtet, 
den gesamten Wasserbedarf, der auf 
dem Grundstück anfällt, aus der gemeind-
lichen Wasserversorgung zu decken.
Nach § 7 WAS (Wasserabgabesatzung der 
Gemeinde Scheyern) erteilt die Gemeinde 

Teilbefreiungen von dieser Verpflichtung, 
wenn die Voraussetzungen dafür erfüllt 
sind. Hierzu ist ein schriftlicher Antrag bei 
der Gemeinde einzureichen.

2  Des Weiteren ist vor der Errichtung 
oder Inbetriebnahme einer Eigengewin-
nungsanlage die Gemeinde zu benach-
richtigen, damit diese feststellen kann, ob 
Rückwirkungen auf die gemeindliche 
Wasserversorgungseinrichtung zu be-
fürchten sind.
Um eine ordnungsgemäße Verrechnung 
der Wasser- und der Abwassergebüh-
ren vornehmen zu können, sind zusätz-
liche Wasserzähler erforderlich, wenn 
das Grundstück an die gemeindliche 
Abwasser entsorgung angeschlossen ist.

Sollten Sie eine nicht genehmigte, bzw. 
bei der Gemeinde Scheyern noch nicht 
angezeigte Eigengewinnungsanlage zur 
Wasserversorgung von Toiletten, Wasch-
maschinen, etc. betreiben, werden Sie 
hiermit aufgefordert, diese umgehend 
schriftlich anzuzeigen.
Genehmigungsfrei ist lediglich das Sam-
meln von Niederschlagswasser und die 
Verwendung von Brunnenwasser zum 
Zwecke der Gartenbewässerung.

Für weitere Fragen und Informatio-
nen steht Ihnen die Gemeindever-
waltung unter der Telefonnummer: 
08441/8064-36 gerne zur Verfügung.

Text: Gruber

Bei strahlendem Sonnenschein 
wurde am Dienstag, den 9. De-
zember 2025 das neue Bau-
gebiet „Am Südhang“ durch  
den Erschließungsträger Eichen-
seher und Trend (E + T GmbH) 
und der Gemeinde Scheyern 
ab genommen und eröffnet.  
Die Arbeiten zum neuen Bau-

gebiet starteten am 20. März 2025 mit dem offiziellen Spaten-
stich. Die Koordination der verschiedensten Akteure, von der 
Planung über die Ausschreibungen und die Ausführungen der 
einzelnen Gewerke verlief reibungslos. 

An der Stelle nochmal vielen Dank an den Erschließungs träger 
E + T GmbH. Auch allen beteiligten Firmen, allen voran der  
Firma Schelle ein großes Dankeschön für die angenehme und 
konstruktive Zusammenarbeit. Mit dem Ende des Jahres sind 
nun alle Tiefbauarbeiten, die Erschließung mit den einzelnen 
Sparten und die Asphaltierung abgeschlossen. Im Herbst konn-
ten die Bepflanzungen im und um das Baugebiet durchgeführt 
und abgeschlossen werden. 

Die Arbeiten für den noch fehlenden Spielplatz werden im  
Frühjahr 2026 ausgeführt. Die abgeschlossenen Planungen  
ver sprechen einen Treffpunkt für Kinder aller Altersgruppen. 
Die geplante Ausstattung mit verschiedenen Spielgeräten,  
eines Sand kastens und auch zweier Sitzgelegenheiten werden 
ihren Beitrag dazu leisten. Er wird auch eine grüne Oase mit  

einheimischen und alten Sträuchern werden. Der barrierefreie 
Zugang und die Sitzgelegenheiten runden das Gesamtkonzept 
ab. Durch die Mitwirkung der „Arbeitsgemeinschaft Menschen 
mit Handicap Scheyern“ wurde an der künftigen Haltestelle des 
„Flexi-Busses“ eine LEADER-geförderte Rastbank aufgestellt. In-
teressant und besonders hervorzuheben bei den Rastbänken der  
Arbeitsgemeinschaft ist zum einen die Spendenbereitschaft 
und das Engage ment der Gewerbebetriebe in Scheyern. Zum  
anderen ist auch die Nachhaltigkeit zu nennen, für die Sitzflä-
chen wurden die alten Eichen verwendet, die für die Realisie-
rung des Baugebietes weichen mussten. Die Straße „Südhang“ 
ist eine Bereicherung für das Ortsbild von Scheyern. Die Lage 
mit dem weiten Ausblick ins Scheyrer Umland lädt zu einem 
entspannenden Spaziergang in der Heimat ein.

Bewerbungen für das jetzt startende Baulandmodell sind unter 
www.baupilot.com/scheyern möglich. 

Text: Andreas Demmelmeier 
Fotos: Manfred Sterz und Kilian Schätz

Eröffnung des Baugebietes „Am Südhang“

Feierliche Eröffnung des Baugebietes „Am Südhang“.
v. l. n. r.: Xaver Lang, Simon Obermeier, Alfred Zeitler,  

Lukas Zeitler, Thomas Flössler, Manfred Sterz, Tobias Brückler, 
Marco Dischner, Andreas Demmelmeier

Wissenswertes über die Verwendung von Regen- oder Brunnenwasser  
zum Betrieb von Waschmaschinen oder Toiletten
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INH. MIGUEL PÉREZ

Nachhaltige Qualitätsarbeit - 
ein Haus aus Holz

www.gerlsbeck.de

Hochstr. 16b

85298 Scheyern

Mobil +49 (0)175 754 52 75

Tel +49 (0)8441 9874

info@gerlsbeck.de

Neue Kunstwerke  
im Scheyerer 
Rathaus 
Es sind zwei wahre Hin gucker,  
die seit einigen Wochen im  
Treppenhaus des Scheyerer 
Rat hauses hängen – die groß-
formatigen Mosaikwappen zur  
Gemeinde Scheyern und zum 
Freistaat Bayern.

Die funkelnden Kunstwerke ent-
springen der jahrelangen Zu-
sammenarbeit von „Kunst im 
Gut“ mit der Anna-Kittenbacher-
Schule Pfaffenhofen. Ins Leben 
gerufen und betreut wurden 
diese und wei tere anspruchs-
volle Mosaik-Mitmachaktionen 
von Künstlerin und Veranstalte-

rin Margit Grüner und Jutta Blitz-Wolf, die diese aufwändigen und 
zeitintensiven Mosaikwerke mit ihren Schülerinnen und Schülern 
im Kunst- und Projektunterricht vor bereitet und fertigstellt hat. 

Die Wappen sind in den Jahren 2015 bis 2017 entstanden.  
Viele fleißige Hände haben mitgeholfen, die unzähligen bun-
ten Mosaiksteinchen zu prachtvollen Bildern zusammen  - 
zufügen. Wappen zu Stadt und Landkreis Pfaffenhofen sind in der  
Anna-Kittenbacher-Schule ausgestellt, ebenso wie weitere  
Mosaikkunstprojekte wie z. B. ein großer Thron und Wandbilder 
zu verschiedenen Themen.

Künstlerin Margit Grüner zeigt ihre eigenen Werke in zwei Aus-
stellungen im Klostergutshof und im Scheyerer Brauhaus. Füh-
rungen und Atelierbesuche auf Anfrage (www.scherbenstolz.de).

Text: Margit Grüner  
Fotos: Elisabeth Kreitmeyer und Margit Grüner

NACHRUF
Die Gemeinde Scheyern trauert um 

Herrn Georg Wagner
Träger der Silbernen Bürgermedaille  

der Gemeinde Scheyern

Herr Georg Wagner hat sich in seiner Tätigkeit als  
früheres Gemeinderatsmitglied von 1989 bis 1990 

mit großem Einsatz, Verantwortungsbewusstsein und 
Pflichtgefühl für die Belange der Gemeinde eingesetzt.

Für den Krieger-, Soldaten- und Kameradenverein 
Euernbach hat er 25 Jahre als erster Vorstand  

Verantwortung getragen und die Geschicke des Vereins 
geleitet. Zudem war er 21 Jahre lang Vorstand  

der Rechtlergemeinschaft Euernbach. 
Seit dem 16. Lebensjahr spielte er die Trompete  

in der Musikkapelle Scheyern.
In Würdigung seines langjährigen, stetigen und  

verlässlichen Engagements wurde ihm im Jahr 2016  
im Rahmen des Bürgerfestes Scheyern,  
die Silberne Bürgermedaille verliehen.

Die Gemeinde Scheyern dankt ihm für sein groß artiges 
Wirken, seine Tatkraft und seinen Weitblick und wird 

ihm für die verdienstvolle Mitarbeit zum Wohle seiner 
Mitbürger ein ehrendes Andenken bewahren.

Seiner Familie gilt  
unsere aufrichtige Anteilnahme.

GEMEINDE SCHEYERN

Manfred Sterz, 1. Bürgermeister

© AKIO - stock.adobe.com
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Hochzeiten
Yvonne Brigitte Schweigler  
und Kevin Hahn, Fernhag  
13.12.2025

Sylvia Sänger und Hermann  
Hans-Jürgen Barthelt, Scheyern 
19.12.2025

Sterbefälle
Rudolf Schäl, Winden b. Scheyern 
18.11.2025

Hilde Denk, Scheyern 
29.11.2025

Rosa Schöpf, Mitterscheyern 
05.12.2025

Ludwig Käser, Euernbach 
03.12.2025

Johanna Käser, Euernbach 
20.12.2025

Georg Wagner, Euernbach 
20.12.2025

Monika Otto, Fernhag 
27.12.2025

Erich Gruber, Scheyern 
31.12.2025

Albert Fischl, Scheyern 
02.01.2026

Geburten
Xaver Reichhold, Scheyern 
08.08.2025

Katharina Kleindienst, Euernbach 
26.08.2025

Raphael Gast, Scheyern 
01.09.2025

Maximilian Franzke, Fernhag 
05.09.2025

Felix Klingseisen, Scheyern 
15.10.2025

Amelie Neiß, Scheyern 
06.10.2025

Mia Hermann, Scheyern 
30.11.2025

NACHRUF
Die Gemeinde Scheyern trauert um 

Herrn Erich Gruber
Träger der Goldenen Bürgermedaille  

der Gemeinde Scheyern

Herr Erich Gruber war von 1984 – 2008 im Gemeinderat Scheyern  
und von 1990 – 1996 Zweiter Bürgermeister von Scheyern. 

Während seiner kommunalpolitischen Zeit war er stets ein verlässlicher  
Ansprechpartner, der sich durch Sachlichkeit, Weitblick und einem  
respektvollen Umgang mit politischen Mitbewerbern auszeichnete.  

Sein Wirken war geprägt von dem aufrichtigen Bestreben, tragfähige  
Lösungen im Sinne aller Bürgerinnen und Bürger zu finden.

In Würdigung seiner herausragenden Verdienste und  
seinem großen persönlichen Einsatz um die Gemeinde Scheyern  
wurde ihm im Jahr 2004 im Rahmen des Bürgerfestes Scheyern,  

die Goldene Bürgermedaille verliehen.

Mit dem Tod von Herrn Gruber verlieren wir eine Persönlichkeit,  
die sich mit großem Engagement, Verantwortungsbewusstsein und  

tiefer Verbundenheit für das Wohl unserer Gemeinde eingesetzt hat.

Die Gemeinde Scheyern, der Gemeinderat und die Bürger  
werden ihn als engagierten Kommunalpolitiker,  
als geschätzte Persönlichkeit und als Menschen  

in dankbarer Erinnerung behalten. 

Seiner Familie gilt unsere  
aufrichtige Anteilnahme.

GEMEINDE SCHEYERN
Manfred Sterz, 1. Bürgermeister

© Jne Valokuvaus - stock.adobe.com
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Information der Gemeinde 
Scheyern für Ihre Bürger:
Nacherhebungsbeiträge zur 
Entwässerungseinrichtung 

und zur Wasserversorgungsanlage der 
Gemeinde Scheyern

Immer wieder sind Bürger überrascht, 
wenn nach erfolgten Um-, An- oder  
Ausbaumaßnahmen an bestehenden  
Gebäuden, wie z. B. Ausbau des Dach-
geschosses, Errichtung eines Winter-
gartens, Umbau eines Nebengebäudes 
zu Wohnungen usw. Beitragsbeschei-
de für die gemeindliche Entwässerungs-
anlage und Wasserversorgung ins Haus 
flattern.

Um vor solchen Überraschungen gefeit 
zu sein, wäre es ratsam, sich vor Einrei-
chung eines jeden Bauantrages bei der 
Gemeinde verwaltung Scheyern über 
Auswirkungen des Bauvorhabens auf die 
Höhe der Kanal- und Wasserherstellungs-
beiträge zu informieren.

Nach den gemeindlichen Beitragssat-
zungen entsteht bei Vergrößerung von 
Grundstücks- und Geschossflächen eine 
Beitragspflicht, sofern hierfür noch kei-
ne Beiträge geleistet wurden. Bei der 
Grundstücksfläche wird in der Regel das 
Buchgrundstück in Ansatz gebracht. Die  
Geschossfläche wird nach den Außen-
maßen der Gebäude in allen Geschos-
sen (einschließlich Keller) ermittelt.

Wir möchten Sie zudem auf die Pflicht 
hinweisen, wonach beitragsrelevante Ver-
änderungen (z.B. Ausbau eines bisher 
beitragsfreien Dachgeschosses), auch 
wenn Sie keiner baurechtlichen Geneh-
migung bedürfen, gemäß § 15 der Bei-
trags- und Gebührensatzungen unverzüg-
lich der Gemeinde zu melden sind.

Alle weiteren Grundlagen zur Erhe-
bung von Herstellungsbeiträgen sind 
in den entsprechenden Beitrags- und 
Gebührensatzungen der Gemein-
de Scheyern geregelt. Diese können  
jederzeit auf der Homepage der Ge-
meinde Scheyern eingesehen werden.

Text: Gruber

Wissenswertes über Herstellungsbeiträge  
nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG)

Diamantene Hochzeit im Hause Mittelstaedt in Mitterscheyern
Die gelernte Apothekenhelferin Heidi 
lernte den Groß- und Einzelhandels-
kaufmann Erich in der Eisdiele Casal in 
Pfaffenhofen durch einen lustigen Zu-
fall kennen. Heidi saß schon an einem 
Tisch, Erich kam zur Eingangstüre herein 
und zog den früher üblichen Windvor-
hang nicht zu. Daraufhin bat Heidi ihn, 
diesen doch zu schließen und schon  
waren sie im Gespräch. Aus der Ehe gin-
gen die Töchter Carmen und Elke hervor, 
welche beide Zwillinge zur Welt brachten:  
Marina & Chris tian Nischwitz und Lisa & 
Sebastian Müller. 

Die Freizeit verbrachte das Jubelpaar  
gerne mit schwimmen und wandern, 
sowie Erich mit Fußball und Tennis.  
Heidi erfreut sich bis heute am Radl-
fahren mit ihrem kleinen Hund und 
geht regel mäßig schwimmen. Sie bedau-
ert es deshalb sehr, dass das Schwim-
men am Scheyrer-Badeweiher untersagt  
wurde. Der Weiher war ein Treffpunkt für 
Jung & Alt und einfach eine Institution. 

Ende der 70er Jahre machte sich Erich  
Mittelstaedt als Handelsvertreter selbst-
ständig (Textilienfirma Walterscheid). 
Später wirkte er erfolgreiche 36 Jah-
re als Bau träger. Als er 1941 zur Welt 
kam, zählte man in Mitterscheyern  

36 Anwesen. Während seines Lebens 
baute er mehr als das doppelte an Häu-
sern und zusätzliche Wohnungen. Die 
perfekte Ergänzung zum Bau träger war 
die Immobilienvermittlung durch Heidi 
Mittelstaedt und Tochter Carmen Nisch-
witz. So arbeitete die ganze Familie ganz  
großartig Hand in Hand. 

Durch die Nähe zu den beiden Töch-
tern Carmen und Elke, die mit ihren Fa-
milien gleich ums Eck in Mitterscheyern 
wohnen, bleibt das Jubelpaar immer jung  
& fit – und das nach 60 Ehejahren.

Text und Bild: Elisabeth Kreitmeyer

meteg.de

KACHELÖFEN &  
KAMINE

Schulstr. 21 · Pfaffenhofen a. d. Ilm · 08441 80850 
v. l. n. r.: Sebastian Müller, 2. Bürgermeis-
terin Alice Köstler-Hösl, Carmen Nischwitz, 
Elke Müller, Marina Nischwitz – vorne das 
Jubelpaar Heidi und Erich Mittelstaedt
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Änderung beim Verfahren für Gestattungen  
eines vorübergehenden Gaststättenbetriebes
Durch eine Gesetzesänderung wurde 
die Beantragung von gaststättenrecht-
lichen Gestattungen für den vorüber-
gehenden Ausschank von Alkohol und 
Speisenverkauf („Schankerlaubnis nach 
§ 12 GastG“) deutlich vereinfacht. Ein-
geführt wurde eine Genehmigungsfikti-
on von zwei Wochen. In dieser Zeit prüft 
die Gemeinde Scheyern, ob alle Voraus-
setzungen erfüllt sind. Sofern keine Zwei-
fel bestehen, insbesondere an der Zuver-
lässigkeit des Antragstellers, werden wir 
regelmäßig auf die Ausstellung eines for-
mellen Bescheides verzichten. Wir haben 
Ihnen die wichtigsten Informationen hier 
nochmals zusammengestellt:

Wann wird eine gaststätten-
rechtliche Gestattung benötigt?
Falls Sie ein erlaubnispflichtiges Gast-
stättengewerbe aufgrund eines beson-
deren Anlasses (z. B. Vereins-, Musikfest 
etc.) nur vorübergehend betreiben wol-
len, kann der Betrieb von der Gemeinde 
Scheyern nach § 12 GastG unter erleich-
terten Voraussetzungen gestattet werden. 
Es muss sich um eine zeitlich befristete 
Bewirtung anlässlich einer Veranstaltung 
handeln. Ein besonderer Anlass ist anzu-
nehmen, wenn die gastronomische Tätig-
keit an ein kurzfristiges, nicht häufig auf-
tretendes Ereignis anknüpft, das außer-
halb der gastronomischen Tätigkeit liegt. 
Ebenso ist die Gestattung raumbezogen 

und kann nur für eine örtlich bestimm-
te Stelle erteilt werden. Die Bewirtung 
darf nicht der Hauptzweck der Veranstal-
tung sein, sondern muss untergeordnete 
Bedeutung haben. Werden nur alkohol-
freie Getränke und/oder fertig zubereite-
te und verpackte Speisen verabreicht, ist 
der Betrieb erlaubnisfrei. Die Gestattung 
entfällt ebenfalls, wenn für die geplante 
Ausschankfläche bereits eine Gaststätten-
konzession gem. § 2 GastG existiert. Die 
Gestattung benötigt derjenige, der den 
Ausschank betreiben möchte. Antragstel-
ler und Veranstalter müssen dabei nicht 
personenidentisch sein.

Voraussetzungen
1  Voraussetzung ist die Zuverlässigkeit 
des Veranstalters. (Sind die persönlichen 
Verhältnisse des Antragstellers der Ge-
meinde Scheyern nicht bekannt, wird die 
Zuverlässigkeit in der Regel anhand eines 
Führungszeugnisses und/oder einer Aus-
kunft aus dem Gewerbezentralregister 
überprüft. Beim Wechsel des Vor-
standsvorsitzenden bei Vereinen wird 
die Zuverlässigkeit immer geprüft, wenn 
nicht die Zuverlässigkeit bereits vorliegt.) 

2  Eine bereits in der Vergangenheit  
erfolgte gleichartige Veranstaltung, die  
ohne   behördliche Beanstandungen 
durch geführt wurde.

3  Voraussetzung ist ferner, dass die 
Räumlichkeiten den notwendigen bau-
lichen Anforderungen entsprechen. (Zelt-
abnahme durch das Landratsamt Pfaffen-
hofen a. d. Ilm ab 200 m²)

Fristen und Bescheid
Neu: Nach Eingang des vollständigen 
Antrags hat die Gemeinde Scheyern zwei 
Wochen Zeit zu erklären, ob ein formales 
Verfahren durchgeführt werden soll. Ver-
zichtet die Gemeinde hierauf (was der 
Regelfall bei bekannten und bewährten 
Veranstaltern ist), gilt die Gestattung spä-
testens nach zwei Wochen als erteilt.

Gebühren
Neu: Verzichtet die Gemeinde auf ein for-
males Verfahren entstehen keine Kosten.
Wird ein formales Verfahren durchgeführt 
betragen die kosten für die Gestattung ab 
30 EURO abhängig von den notwendigen 
Prüfungen (zzgl. Ggf. Führungszeugnis / 
Gewerberegisterauszug)

Über jede gaststättenrechtliche Erlaub-
nis müssen von Amts wegen das Finanz-
amt, die Lebensmittelüberwachung und 
ggf. das Jugendamt unterrichtet werden. 

Wichtig für Veranstalter
Bei öffentlichen Veranstaltungen ist zu-
sätzlich noch eine Veranstaltungsan zeige 
nach Art. 19 LStVG erforderlich. Wenn 
Sie eine Straßensperrung benötigen, ist  
ggf. noch eine verkehrsrechtliche Anord-
nung nötig.

© Pixabay

 

 
 
 
 

 
Dr. Ines Unger (praktische Tierärztin) 

 
Terminvereinbarung telefonisch oder online: 

+49 (0) 8441 – 3103 
www.tierarztpraxis-scheyern.de 

Sprechzeiten: 
 
Montag bis Freitag: 08:00 – 12:00 Uhr 

15:00 – 18:00 Uhr 
Mittwoch:  Nachmittag Notdienst 
Samstag:  09:00 – 11:00 Uhr 
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Werden Veranstaltungen, die nach Art. 19 
Abs. 1 LStVG anzuzeigen sind, ehrenamt-
lich für das Gemeinwohl durchgeführt, 
genügt für regelmäßig wiederkehrende, 
gleichartige Veranstaltungen eine einma-
lige Anzeige bei der Gemeinde.

Gleiches gilt für, ehrenamtlich für das  
Gemeinwohl genehmigungspflich tige 
Veranstaltungen nach Art. 19 Abs. 3 
LStVG, die ohne Beanstandungen durch-
geführt wurden. Hier würde ebenfalls  
die bisherige Genehmigung weiter gelten, 
Vorausgesetzt die Gemeinde Scheyern 
wurde rechtzeitig über die Durchführung 
der Veranstaltung unterrichtet.

Zusammenfassung
 ❚ Eine Gleichartige Veranstaltung liegt 

unter anderem vor, wenn die Ver-
anstaltung in ihrer Wesensart (bei-
spielsweise Gemeinde- oder Sport-
fest) sich nicht verändert, der Veran-

staltungszweck, der Ort und der Um-
fang im Wesentlichen gleichbleibt. 

 ❚ Regelmäßig wiederkehrend ist eine 
Veranstaltung dann, wenn sie in ei-
nem bestimmten Zeitraum zu einem 
bestimmten Zeitpunkt wiederholt wer-
den soll. Zum Beispiel: Die Freiwilli-
ge Feuerwehr veranstaltet jedes Jahr  
im August einen Kindernachmittag.

 ❚ Das Ordnungsamt Scheyern muss 
rechtzeitig und ordnungsgemäß (4 Wo-
chen vor Veranstaltungsbeginn) infor-
miert werden.

 ❚ Die Befreiung erfolgt kraft Gesetzes, 
sodass eine Befreiungsentscheidung 
durch einen Bescheid nicht erforder-
lich ist.

 ❚ Das Ordnungsamt Scheyern entschei-
det, ob eine erneute Durchführung  
eines Genehmigungsverfahren not-
wendig ist. Dies kann sich vor allem 

bei wesentlichen Veränderungen der 
Veranstaltung ergeben.

 ❚ Daneben müssen die vorherigen  
Veranstaltungen mindestens zwei-
mal hintereinander beanstandungs-
frei durchgeführt worden sein. Be-
anstandungsfrei meint, dass die  
Bedingungen und Auflagen der Ge-
neh migung befolgt wurden und kein 
behördliches Einschreiten gegen den 
Veranstalter wegen nicht ordnungs-
gemäßer Durchführung oder sonstiger  
Störungen erforderlich geworden ist.

 ❚ Wenn alle vorgenannten Punkte für 
Ihre ehrenamtliche, für das Gemein-
wohl dienende Veranstaltung zutref-
fen wird kein Bescheid mehr erstellt. 
Es fallen also keine Gebühren an.  
Der Ursprungsbescheid mit allen Auf-
lagen oder Anordnungen würde wei-
ter gelten.

Neue Regeln für eine vorrüber-
gehende Erlaubnis zum Alkohol-
ausschank aus besonderem Anlass 
§ 12 GastG (Gaststättengesetz) regelt die vorübergehende 
Gestattung eines Gaststättengewerbes, insbesondere für  
den Alkoholausschank bei besonderen Anlässen wie Festen 
oder Märkten, um eine reguläre Gaststättenerlaubnis zu um-
gehen. Seit Juni 2025 gibt es in Bayern eine verkürzte Ge-
nehmigungsfiktion: Wer den Antrag mindestens zwei Wochen 

vorher vollständig einreicht, bekommt 
eine Fiktion, dass die Genehmigung 

erteilt ist, wenn die Gemeinde nicht 
ablehnt, oft ohne Kosten. Das be-
deutet es wird kein Bescheid mehr  
erstellt der mit Kosten verbunden 
wäre. Das Finanzamt, und andere 
beteiligte Behörden werden trotz 

alledem darüber informiert. Für 
Großveranstaltungen bleibt aber eine 

formelle Prüfung nötig.

Zusammenfassend kann man sagen eine Genehmigungs-
fiktion bekommt der Antragssteller, wenn der Antrag min-
destens zwei Wochen vorher vollständig eingereicht wird, 
die Zuverlässigkeit des Antragstellers gegeben ist und keine 
besonderen Auflagen für die Gestattung in Frage kommen.

Für weitere Fragen steht Ihnen das Ordnungsamt Scheyern 
gerne zur Verfügung.

Ihr Ordnungsamt Scheyern, Sven Kattanek

Sonderfall Art. 12 LStVG Ehrenamtliche Veranstaltungen für das Gemeinwohl

Auch in diesem Winter bieten wir für  
Sie Termine für die Hauptuntersuchung  
Ihrer Land- und Forstwirtschaftlichen 
Zugmaschinen, sowie ungebremste  
Anhänger in Ihrer Nähe an:

Hohenwart  
Montag, 09.02.2026 von 
08.00 - 09.00 Uhr, Bauhof

Freinhausen  
Montag, 09.02.2026 von  
09.30 - 10.30 Uhr, Dorfheim

Winden a. Aign  
Montag, 09.02.2026 von  
11.30 - 12.30 Uhr,  
DJK-Vereinsheim

Pörnbach 
Montag, 09.02.2026 von  
13.30 - 15.30 Uhr, Bauhof

Hirschenhausen 
Dienstag, 10.02.2026 von 
08.00 - 09.30 Uhr, Gasthaus 
Hecht

Reichertshausen 
Dienstag, 10.02.2026 von 
10.30 - 13.00 Uhr, Bauhof

Scheyern 
Donnerstag, 12.02.2026 von 
08.00 - 09.30 Uhr, Bauhof

Junkenhofen 
Donnerstag, 12.02.2026 von 
10.00 - 13.00 Uhr Dorfheim

Dürnzhausen 
Freitag, 13.02.2026 von  
08.00 - 10.30 Uhr,  
Dorf-/Schützenheim

Geisenfeld 
Freitag, 13.02.2026 von  
08.00 - 10.00 Uhr, Bauhof

Baar-Ebenhausen 
Freitag, 13.02.2026 von  
10.30 - 12.00 Uhr, Bauhof

Manching 
Montag, 23.02.2026 von  
08.00 - 09.30 Uhr, Bauhof

Westenhausen 
Montag, 23.02.2026 von  
09.45 - 11.00 Uhr, Feuer-
wehrhaus

Schweitenkirchen 
Dienstag, 24.02.2026 von 
08.00 - 10.30 Uhr, Bauhof

Holzhäuseln 
Dienstag, 24.02.2026 von 
11.00 - 14.00 Uhr, Zellner, 
Holzhäuseln

© Pixabay
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Neues aus der Bücherei Scheyern
Sie finden uns im neuen Rathaus in Scheyern,  
Rathausplatz 1 (Nähe Spielplatz Marienstraße)  
in der neuen Ortsmitte.

Unsere Öffnungszeiten:
Mittwoch 14.30 – 17.00 Uhr
Donnerstag 16.00 – 17.30 Uhr
Sonntag 09.30 – 11.30 Uhr

Neue Leser sind jederzeit herzlich willkommen!

Aktuelles finden Sie auf der Homepage  
der Pfarrei Scheyern (unter der Rubrik:  
Unsere Angebote – Bücherei). 

Das gesamte Bücherei-Team wünscht viel Spaß  
beim Stöbern und Lesen!

Sie finden uns auf Instagram und Facebook als Bücherei 
Scheyern. Wir freuen uns über viele Follower und  !

Kontakt: Gisela Hösl, Bücherei leitung, Tel. 08441/71330

Text und Fotos: Gisela Hösl

Viele neue Tonies stehen ab sofort zur Ausleihe bereit!

Jahresbericht 2025 der Bücherei 
Scheyern mit Rekordausleihzahlen
Es stehen Bücher für Kinder, Jugendliche und Erwachsene  
sowie CDs, DVDs, Tonies und Zeitschriften zur Verfügung.
Unser Team von 15 ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen freut sich 
über jeden Besucher.

Die Bücherei in Zahlen
 ❚ Zum Jahresende verzeichneten wir einen Bestand von 6.038 

Medien. 

 ❚ Im Jahr 2025 konnten insgesamt 24.912 Entleihungen  
verbucht werden, das ist ein hervorragendes Ergebnis und 
übersteigt wieder die Vorjahreszahlen, diesmal um 35 %!

 ❚ Mit deutlichem Abstand führen in der Beliebtheit unserer 
Leser die Kinder- und Jugendbücher mit 18.224 Ausleihen.

 ❚ Wir haben sieben verschiedene Zeitschriften im Angebot, 
diese wurden im Jahr 2025 404 x entliehen.

 ❚ Die Bücherei nutzten 790 aktive Leser, davon konnten  
202 neu hinzugewonnen werden.

 ❚ Es wurden 596 neue Medien angeschafft.

 ❚ Unsere Vorlesestunden mit Hildegard Lustig und Bianka  
Parnitzke wurden sehr gut angenommen.

 ❚ Teilnahme am Ferienpass der Gemeinde am 28.8.2025

 ❚ Bücherflohmarkt im Rahmen des Flohmarktes rund um den 
Maibaum und am Scheyrer Christkindlmarkt. Beide fanden 
einen sehr guten Zuspruch.

 ❚ Regelmäßige Besuche des Kindergarten St. Martin und  
das Projekt Bibfit Bibliotheksführerschein für die Kinder des 
Kindergarten Froschkönig.

 ❚ Durch die wöchentlichen Besuche der verschiedenen  
Klassen der Grundschule Scheyern unterstützen wir die  
Lesemotivation jüngster Leser. Über 56 Besuche konnten 
wir uns im Jahr 2025 freuen.

 ❚ Unsere tonies® sind weiterhin der Ausleihrenner: Der  
Bestand ist auf 171 gewachsen, diese wurden 2.343 Mal  
entliehen!

Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen neu hinzugewonne-
nen und auch bei unseren treuen Lesern und Leserinnen und 
freuen uns über diese Rekordausleihzahlen.

Pater Benedikt Friedrich 
und die Leiterin der  
Bücherei, Gisela Hösl, 
freuen sich über die  
Plakette Büchereien – 
Lernorte der Demokratie

Foto: Gisela Wörl

Pfaffenhofener Str. 31  Tel. 0 84 44 / 840 o. 639

85307 Paunzhausen Fax 0 84 44 / 9 19 19 00

www.schreinerei-aschauer.de

E-Mail: info@schreinerei-aschauer.de

● Bau- und Möbel- 
schreinerei

● Innenausbau
● Planung und Gestaltung
● Treppen

Unseren Medien-
bestand können  
Sie jederzeit über  

unseren OPAC  
https://opac.winbiap.
de/scheyern/index.

aspx einsehen.
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Lesetipps für Zeiten der Trauer
In Zeiten von Trauer, Abschied oder innerem Umbruch  
fehlen oft die richtigen Worte. Bücher können trösten,  
begleiten und neue Perspektiven eröffnen. Am Donners-
tag,19. März 2026, um 18.00 Uhr findet in der Bücherei 
Scheyern (im Rathaus), Rathausplatz 1,85298 Scheyern, 
eine besondere Lesung und Buch vorstellung statt (Dauer 
ca. 90 Minuten).

Sabine Adolph (bibliothekarische Referentin) und Susanne 
Steufmehl (Buchberaterin) vom Sankt Michaelsbund  
München stellen Literatur vor, die Menschen in Zeiten von 
Trauer und Veränderung begleiten und ermutigen kann.  
Ausgewählte Passagen werden vorgelesen, anschließend 
gibt es Raum für Austausch.Die Veranstaltung ist als Fa-
milienstunde geeignet. Kinder und Erwachsene können 
gemeinsam teilnehmen, da Bücher und Texte bewusst ein-
fühlsam ausgewählt sind. Interessierte dürfen gerne auch 
eigene passende Bücher mitbringen und vorstellen, die 
sie in diesem Kontext besonders bewegt haben.

Die Veranstaltung wird organisiert von der Selbsthilfe-
gruppe SVentura in Zusammenarbeit mit der Pfarrei 
Scheyern. Der Eintritt ist frei, Spenden sind herzlich will-
kommen. Anmeldung erwünscht unter: info@sventura.de

Heilende und 
ermutigende Literatur

©
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Wir machen den Weg frei.

Morgen

kann kommen.
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Mitfeiern und den

Fasching genießen.

vr-bayernmitte.de

HELAU! – Wir wünschen viel Spaß in der 

närrischen Zeit! 

Zur Bargeldversorgung auch außerhalb  
unserer Öffnungszeiten steht Ihnen unsere 
SB-Technik in unseren Geschäftsstellen zur 
Verfügung.

DIGITAL-
CHECK

Inklusive

HELAU! – Wir wünschen viel Spaß in der 

närrischen Zeit! 

Zur Bargeldversorgung auch außerhalb  
unserer Öffnungszeiten steht Ihnen unsere 
SB-Technik in unseren Geschäftsstellen zur 
Verfügung.



12  ■  Schyren Rundschau

  
Leben & Wohnen

Aus unserer Kinderkrippe
In diesem Jahr wurde die Adventszeit in 
der Krippengruppe mit viel Liebe und 
herzlichen Ritualen gestaltet. Jeden Tag 
hatte ein Kind die Freude, die „Engels-
post“ zu ziehen. In dieser Post stand 
der Name eines Kindes, das an diesem 
Tag den Adventskalender öffnen durf-
te – eine tägliche, kleine Überraschung.  
Ein besonderes Ereignis war der 5. De-
zember, als der Nikolaus höchstpersön-
lich mit seinem Gehilfen die Krippen-
gruppe besuchte. Alle Kinder zeigten sich 
mutig und freuten sich sehr über deren 
Besuch. 

Kurz vor Weihnachten, am 18. Dezember, 
kam das Christkind zu uns und brach-
te Geschenke mit. Besonders begeistert  
waren die Kinder von unserem neuen 
Kletterdreieck mit Rutsche, das nun be-
geistert von den Kindern genutzt wird. 
 

Mitte Januar, als der Schnee endlich fiel, 
war die Freude bei den Kindern groß. 
Sie nutzten die Gelegenheit, sofort nach 
draußen zu gehen und bauten gemein-
sam einen Schneemann im Garten. Das 
winterliche Wetter bietet nun viele Aben-
teuer, die die Kinder in vollen Zügen ge-
nießen.

Aus unserem Kindergarten
Der Winter hat auch bei uns im Pfarrkin-
dergarten St. Martin Einzug gehalten und 
mit seiner kalten, klaren Luft sowie der 
festlichen Stimmung die Adventszeit noch 
schöner gemacht. Doch bevor die Kinder 
in die festlichen Vorbereitungen eintauch-
ten, stand ein besonders wichtiger Termin 
auf dem Plan: Die Schulanfänger erhiel-
ten Besuch von der Polizei. Im Rahmen 
einer praxisorientierten Schulung lernten 
sie wertvolle Informationen zur Sicherheit 
im Straßenverkehr und wurden auf spie-
lerische Weise fit für ihren Schulweg ge-
macht. Anschauliche Übungen stärkten 
das Bewusstsein für verantwortungsvolles 
Verhalten im Straßenraum und am Ende 
durfte jedes Kind stolz einen „Fußgänger-
führerschein“ entgegennehmen.

Auch das Team konnte sich in dieser Zeit 
weiterbilden: Bei einer Schulung auf dem 
Straßerhof in Demling wurde ein Resili-
enztraining besucht, bei dem verschie-
dene Module wie Klang, Yoga oder Ge-
sellschaftsspiele angeboten wurden. Es 
war ein intensiver Tag, der dem Team viel 
Entspannung aber auch schöne gemein-
same Momente bot.

Der Stand des Kindergartens auf dem 
Scheyrer Christkindlmarkt war ein vol-
ler Erfolg. Mit Kinderpunsch und frisch 
selbstgebackenen Waffeln konnten zahl-
reiche Besucher begeistert werden. Be-
sonders erfreulich ist der Reinerlös, der 
den Kindern zugutekommt. Ein herzlicher 
Dank gilt allen Helferinnen und Helfern 
sowie den vielen Gästen, die den Stand 
unterstützt haben.

In der Adventszeit halfen die Schulanfän-
ger beim Schmücken der Christbäu-
me im Café Marien käferl und bei der 
Raiff eisenbank. Als Danke-
schön für ihre Hilfe erhiel-
ten sie ein leckeres Mittag-
essen von Stephanie Fröschl 
und eine großzügige Spende 
von der Raiff eisenbank. 

Am 5. Dezember überraschte der Niko-
laus mit seinem Gehilfen bei ihrem Be-
such mit einer ganz besonderen Gabe:  
In den Nikolaustüten der Kinder fan-
den sich Eintrittskarten für das Theater-
stück „Was schenke ich meinem Bären zu 
Weihnachten?“. Die Schauspielerin Frau 
Oehler vom mobilen Theater München 
begeisterte die Kinder mit einer humor-
vollen und interaktiven Darbietung, bei 
der spontane Reaktionen der Kinder ein-
gebaut wurden. Am Ende dankten die 
Kinder mit herzlichem Applaus.

In der Adventszeit hörten die Kinder die 
Weihnachtsgeschichte. Zur Veranschau-
lichung besuchten alle Gruppen das  
liebevoll gestaltete Kripperl im Kreuz-
gang der Scheyerer Basilika. 

Der Tradition der letzten Jahre folgend, 
konnte sich das Team wieder auf über-
wältigenden Besuch anlässlich der Auf-
führung der Stallweihnacht in den Ge-
wölben des Prielhofs freuen. Neben zahl-
reichen Eltern, Verwandten und Freunden 
der Kinder waren auch Hausherr Abt Mar-
kus Eller, Verwaltungsleiter Herr Leib und 
Bürgermeister Manfred Sterz gekommen.

Voller Begeisterung spielten die Schul-
anfänger des Kindergartens das Krippen-
spiel, allen voran Verkündigungsengel  
gefolgt von Boten des Kaisers. Das  
Lagerfeuer war umringt von Hirten, und 

Pfarrkindergarten St. Martin mit Kinderkrippe

Stallweihnacht in den 
Gewölben des Prielhofs
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die Wirte spielten ihre tragende Rolle 
bei der Herbergssuche von Maria und 
Josef. Musikalisch begleitet von Martin 
Seidl und Vroni Feldmann war die Stim-
mung un vergesslich. Abt Markus Eller 
verabschiedete die Erzieherin Julia Mau-
ell und hieß Christl Seibold nach neun 
Jahren wieder im Team willkommen. Der 
Abend endete bei einem gemütlichen 
Beisammensein. 

In den Gruppenräumen des Kinder-
gartens wurde es ebenfalls festlich. Die 
Kinder schmückten ihre Räume mit viel 
Freude, und auch das Christkind ließ es 

sich nicht nehmen, am 18. Dezember 
vorbeizuschauen. 

Und endlich schneite es Mitte Januar. 
Beim Rutscherlfahren auf der Wiese 
gegenüber dem Kindergarten genossen 
die Mädchen und Buben den Schnee in 
vollen Zügen und sorgte für jede Menge 
Freude, Lachen und fröhliche Momente.

Die Schulanfänger machten sich Mitte  
Januar auf den Weg ins Rathaus und 
gratulierten Bürgermeister Manfred 
Sterz mit einem Ständchen und den  
besten Glückwünschen zu seinem Ge-
burtstag.

Zum Jahresbeginn gab es den Tag der 
offenen Tür am 30. Januar 2026, an 
dem interessierte Eltern die Möglich-
keit hatten, sich über unser Konzept 
und die Räumlichkeiten zu infor mieren 
und ihr Kind für das neue Kinder-
gartenjahr anzumelden. Selbst in der 
kalten Jahreszeit fanden die Waldtage 

statt. Dabei hatten die Kinder die 
Möglichkeit, den Wald und seine  
Bewohner auch im Winter mit allen  
Sinnen zu entdecken und zu erleben.

Mit großer Vorfreude wird dem Fasching 
entgegengesehen. In diesem Jahr steht 
das Thema Fabel- und Luftwesen im 
Mittelpunkt. Fantasievolle Gestalten wie 
Feen, Drachen, Zaubervögel und vie-
les mehr begleiten die Kinder durch die  
närrische Zeit. Das Element Luft zieht 
sich dabei als roter Faden durch die An-
gebote und wird spielerisch, kreativ und 
mit Bewegung erlebbar gemacht. So ent-
steht eine fröhliche Faschingszeit, von der  
wir in der nächsten Schyrenrundschau 
berichten werden.

Das Team des Pfarrkindergarten  
St. Martin mit Kinderkrippe wünscht  

allen Kindern, Eltern und Lesern  
viele unvergessliche Momente  
im neuen Jahr – voller Freude,  

Lachen und wertvoller Erlebnisse.

Kindergarten Froschkönig
Ein schwungvoller Start  
ins Jahr 2026
Die Kinder und das Team des Kindergartens 
Froschkönig sind voller Energie und Freude in 
das neue Jahr gestartet. Nach den erholsamen 
Weihnachtsferien füllten sich die Gruppenräu-
me schnell wieder mit Lachen und Leben.

Ein ganz besonderes Highlight erwartete uns 
bereits in den ersten Januartagen: Unser Erster 
Bürgermeister Herr Sterz feierte seinen Ge-
burtstag! Zu diesem feierlichen Anlass ließen 

es sich die kleinen „Frösche“ nicht nehmen, 
ein herzliches Ständchen anzustimmen. Mit 
viel Begeisterung sangen die Kinder für das 
Gemeindeoberhaupt und überbrachten so die 
besten Glückwünsche des gesamten Kinder-
gartens.

In den Gruppen ist die Vorfreude auf Fa-
sching bereits riesig. Wir stecken mitten in den  
Karnevalsvorbereitungen: Es wird fleißig gebas-
telt, dekoriert und die ersten Kostüme werden 
stolz präsentiert. Neben dem bunten Treiben 

finden die Kinder in unserem 
Alltag aber auch konzentrierte 
Ruhephasen. Besonders beliebt 
sind aktuell unsere Sensorik- 
Tabletts. Mit verschiedenen Ma-
terialien bestückt, laden sie die  
Kinder zum Fühlen, Forschen 
und Entdecken ein und fördern 
spielerisch die Wahrnehmung.

Wir freuen uns auf ein  
spannendes und ereignis­
reiches Jahr 2026!
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Jugendtreff Scheyern
In Zukunft geöffnet immer  

am 2. und 4. Freitag des Monats 

von 18.30 Uhr bis 21.30 Uhr 
13. + 27. Februar 2026 • 13. + 27. März 2026

Kommt einfach vorbei!
Hochstraße 19 d (hinter der Grundschule)

Weihnachtszeit
In der Adventszeit fand passend nach 
jedem Adventssonntag ein gemeinsa-
mer Adventskreis statt, wozu auch alle 
Krippen eltern eingeladen waren. In be-
sinnlicher Runde wurde viel gesungen, 
die Adventskranzkerzen angezündet 
oder der Christbaum geschmückt. Wir 
be danken uns für die zahlreiche Teil-
nahme bei der Elternschaft.

Kinderkrippe Regenbogen
Wie jedes Jahr durften wir auch heuer 
wieder den lieben Nikolaus in unserem 
Hause begrüßen. Ehrfürchtig lauschten 
wir seinen lobenden Worten und freu-
ten uns riesig über die gefüllten Socken, 
die uns der Nikolaus mitgebracht hatte.
Auch das Christkind beschenkte uns 
reichlich am Tag unserer internen Weih-
nachtsfeier in den einzelnen Krippen-
gruppen.

Vielen Dank auch an unseren Eltern­
beirat für die Weihnachtsgeschenke der 
Kinder und das Team

Winterzeit
Endlich ist er da, der lang-
ersehnte Schnee. Dick 
eingemummelt stapfen 
wir nach draußen, um 
die Winter landschaft 
zu genießen. Im Son-
nenschein tanzen die 
Schnee flocken, kitzeln 
uns im Gesicht und glit-
zern am Boden.

Gemeinsam bauen wir kleine Schnee-
männer, formen Schneebälle oder be-
wundern unsere Fußspuren im Schnee. 

An manchen Tagen holen wir uns 
auch den Schnee ins Zimmer,  
beobachten wie er schmilzt und 
warum das passiert. Wir sind  
erstaunt, wie schnell aus 
Schnee Wasser wird, bezie-

hungsweise was mit Wasser 
passiert, wenn man es über Nacht 

nach draußen stellt.

Neue Eingewöhnungskinder
Zu Beginn des Jahres dürfen wir wieder neue Krippenkinder 
mit ihren Familien in unserem Hause herzlich willkommen  
heißen. Wir wünschen allen eine vertrauensvolle und schö-
ne Zeit und freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit mit 
den Eltern.

Herzliche Grüße und ein frohes neues Jahr wünschen  
Eva Bernert und Julia Hainzinger, LeitungsteamGötz Apotheke

Reichertshausen
Pfaffenhofener Straße 8b
85293 Reichertshausen
     08441 8713580
     post.reichertshausen@
     goetz-apotheke.de

FIT UND GESUND DURCH
DIE ERKÄLTUNGSZEIT!

UNTERSTÜTZEN SIE
IHREN KÖRPER
z.B. mit pflanzlicher Medizin,
Nahrungsergänzungsmitteln 
und Tees.
Wir beraten Sie gerne.
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Pfarrgemeinde Scheyern
Pfarrbüro: Schyrenplatz 1,  
im Torbogen links, Scheyern 
Tel. 08441/87953-0 
Bereitschaftstelefon der Seelsorger:  
Tel. 0160/90512799
E-Mail: pfarrei.scheyern@ebmuc.de
www.solidarpfarreien.de

Montag u. Mittwoch  von 08.00 bis 12.00 Uhr 
Donnerstag von 16.00  bis 17.30 Uhr 
sowie Freitag von  08.30 bis 11.30 Uhr geöffnet

Benediktinerabtei Scheyern
Klosterpforte: 08441/752-0
Verwaltung: 08441/752-230
www.kloster-scheyern.de

Treffen für Männer in Scheyern
„Braucht es das rechte Maß für gelingendes Leben?“
Samstag, 28. Februar 2026, 13.30 - 17.00 Uhr
Mit zwei Impulsen von P. Benedikt und Albert Thurner,  
Zeit für Austausch in kleinen Gruppen, 
Gitarre und Gesang (Markus Meitner) und Begegnung  
in der Kaffeepause. 
Ort: Im Scheyrer Pfarrzentrum, Schyrenplatz 1, Obergeschoss
Anmeldung per Mail erbeten an herbert-heinrich@gmx.de, 
weitere Informationen unter Tel. 08441/8795313

Pfarrgemeinderatswahlen 2026
Bekanntgabe nach § 5 Abs. 1j Wahlordnung für den Katholiken-
rat der Pfarrei: Pfarrgemeinderat.

Der Wahltermin ist Sonntag, 01.03.2026.

In unserer Pfarrei haben die Wahlberechtigten  
drei Möglichkeiten zu wählen:

 ❚ Online-Wahl vom 09.02.2026 um 9.00 Uhr  
bis zum 25.02.2026 um 23.59 Uhr.

 ❚ Im Wahllokal in der Klosterpforte, Schyrenplatz 1,  
85298 Scheyern
01.03.2026  von 08.45 Uhr bis 10.00 Uhr
01.03.2026     von 10.45 Uhr bis 11.30 Uhr
01.03.2026  von 18.30 Uhr bis 19.00 Uhr

 ❚ Per Briefwahl: Briefwahlunterlagen können ab sofort über 
das Pfarrbüro beim Wahlausschuss beantragt und ab 9. Feb-
ruar 2026 ausgegeben werden. Die Wahlbriefe müssen 
spätestens bis 01.03.2026, 12.00 Uhr beim Wahlausschuss 
im Pfarrbüro Scheyern, Schyrenplatz 1, 85298 Scheyern ein-
gegangen sein.

Wahlberechtigt sind alle 
Pfarreimitglieder, die am 
Wahltag das 14. Lebensjahr 
vollendet haben.

Der Wahlausschuss hat beschlossen, 
wieder eine Bestätigungswahl durch-
zuführen, das heißt, dass alle 8 Kandi - 
da tinnen in das Gremium kommen. Wir bitten Sie trotzdem  
sehr herzlich, den Kandidatinnen mit Ihrer Stimmabgabe  
den Rücken zu stärken und ihr Engagement für den Pfarr-
gemeinderat zu unterstützen. Jeder Wähler hat 8 Stimmen,  
so viele wie Kan didatinnen aufgestellt sind. Sie können ihre 
Stimmen allen Kandi datinnen geben oder nur einzelnen.  
Gewählt sind am Ende dann alle, eventuell mit unterschied-
licher Stimmenzahl.

Kandidatinnen und Kandidaten
Alle Wahlberechtigten erhalten ab Anfang Februar per Post ihre 
personalisierte Wahlbenachrichtigung mit persönlichem Zu-
gangscode zum Online-Wahlportal. Wahlberechtigte, die aus 
technischen Gründen keine personalisierte Wahlbenachrich-
tigung erhalten oder ihre Wahlbenachrichtigung verlieren, kön-
nen ihr Wahlrecht im Wahllokal oder per Briefwahl ausüben.

Wir danken den Pfarreimitgliedern, die sich trotz Berufstätigkeit, 
Familie oder anderweitigem Engagement in der Pfarr gemeinde 
bzw. in örtlichen Vereinen für den Pfarrgemeinderat auf stellen 
lassen.

Die Kandidatinnen:

 ❚ Demmelmeier Sophie, Scheyern,  
Bankkauffrau, 40 Jahre, Leitung Eltern-Kind-Gruppe,  
Mithilfe in der Bücherei Scheyern, Elternbeirat Grund-
schule, Pfarrgemeinderätin

 ❚ Ehrl Hildegard, Mitterscheyern,  
Schreinerin, 64 Jahre, Basilikachor, Liedertafel PAF,  
kfd Scheyern, Pfarrgemeinderätin

 ❚ Merkert Kathrin, Scheyern,  
Projektingenieurin, 41 Jahre, Familiengottesdienstteam, 
Pfarrgemeinderätin

 ❚ Reisner Stefanie, Scheyern,  
kfm. Angestellte, 35 Jahre, Kassier Trachtenverein,  
Lektorin, Kommunion helferin, Pfarrgemeinderätin,  
Foodsaver, Kinder kirche, Eltern-Kind-Gruppe,  
Vorsitzende Elternbeirat Kindergarten

 ❚ Scholz-Gräf Astrid, Scheyern,  
Grundschullehrerin, 66 Jahre, Basilikachor,  
Pfarrgemeinderätin

 ❚ Seemüller Marianne, Mitterscheyern,  
Haushaltshilfe, 50 Jahre, Betreuerin Ferienpass  
Kreisjugendring Pfaffenhofen, Foodsaver

 ❚ Stegemeyer Ursula, Scheyern,  
Apothekerin, 61 Jahre, 2. Sprecherin kfd Scheyern,  
Lektorin, Kommunionhelferin, Pfarrgemeinderätin

 ❚ Wörl Gisela, Scheyern,  
Verwaltungsangestellte i. R., 67 Jahre,  
Pfarrgemeinde ratsvorsitzende, Seniorenbeauftragte,  
Seniorennachmittagsteam, Kommunionhelferin
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HeizungKunden-
dienst

Solar
Sanitär

Heizung • Sanitär • Solar

Logenweg 16 • 85276 Hettenshausen
Tel. 08441/84749 • Mobil 0172/8812786

GmbH

Manfred Federl
  Logenweg 16 • 85276 Hettenshausen

Tel. 08441/456641 • Mobil 0172/8812786

Evangelisch-lutherische  
Kirchengemeinde Pfaffenhofen
Pfarrer: George Spanos,  
Tel. 08441/805806 
E-Mail: george.spanos@elkb.de 
Pfarrbüro: Diana Hauke, Marion Hanisch, 
Joseph-Maria-Lutz-Str. 1 / Rückgebäude,  
85276 Pfaffenhofen, Tel. 08441/805060,  
www.pfaffenhofen-evangelisch.de 

Örtlicher Ansprechpartner:
Dr. Max von Schenkendorff, Tel. 08441/82903

Pfarrei Mariä Heimsuchung – Euernbach
Pfarreiengemeinschaft Hohenwart-Tegernbach

Pfarrer: Peter Stempfle
Pfarrbüros: Hauptbüro 86558 Hohenwart,  
Kapellenstr. 26, Tel.: 08443/918920,  
Fax: 08443/9189219

Die Bank von der Bank
In der Kirchenverwaltung wurde 2024 beschlossen, für den 
Friedhof vier weitere Sitzbänke anzuschaffen. Bei den Grab-
besuchen begegnen sich viele Leute und da sollte einfach mehr 
Platz geschaffen werden, wo sich Menschen auch mal zu ei-
nem Gespräch hinsetzen können oder wenn sie einfach noch 
ein wenig auf dem Friedhof verweilen wollen. Die Bänke wur-
den sehr gut angenommen und es kam der Wunsch auf, an 
weiteren Plätzen noch Bänke aufzustellen. 
Wie alles im Leben kosten auch Bänke Geld. So kam uns in der 
Kirchenverwaltung die Idee, bei unseren beiden ortsansässigen 
Kreditinstituten wegen einer Spende nachzufragen. Bei uns sagt 
man ja so schön: „Ich muss noch auf die Bank gehen.“ Da haben 
wir dann die Sparkasse Pfaffenhofen und die Volksbank Raiff-
eisenbank Bayern Mitte eG angeschrieben und um eine Spen-
de gebeten, weil es doch schön wäre, wenn die Bank sich an 
einer Bank beteiligen würde. Und beide haben sofort „Ja“ ge-
sagt. Wie es Bernd Spiegl, der Gebietsleiter Pfaffenhofen Land 
von der Volksbank Raiffeisenbank Bayern Mitte eG ausdrückte: 
„Von der Region für die Region – immer gerne!“ Damit konnten 
an zwei weiteren Plätzen Bänke aufgestellt werden, die auch 
schon eifrig genutzt werden. 
Ein ganz herzliches Dankeschön an die Sparkasse Pfaffen-
hofen und die Volksbank Raiffeisenbank Bayern Mitte eG, 
dass Sie uns so unkompliziert bei der Umsetzung unserer 
Idee unterstützt haben!

Text und Foto: Frank Leib und Judith Gruber

Sitzend (v. l. n. r.): Bernd Spiegl (Volksbank Raiff eisenbank  
Bayern Mitte eG), H.H. Abt Markus Eller
Stehend (v. l. n. r.): Judith Gruber (Kirchenverwaltung und  
Vertreterin der Sparkasse Pfaffenhofen), Gisela Wörl (Pfarr-
gemeinderatsvorsitzende), Frank Leib (Verwaltungsleiter)

3 x in der Region

Rund um die Uhr Einkaufen 
beim Waldinger 24/7

Mitterscheyern bei der 
Tankstelle Mauermayer

PFAFFENHOFEN  ∙  GEISENFELD  ∙  SCHWEITENKIRCHEN
Radlhöfe 3 Rathausstr.1 Gundolfstr. 10

www.hofmetzgerei-waldinger.de  

3 x in der Region
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Die Nachbarschaftshilfe ist eine 
soziale Initiative der Pfar reien  
im Gemeindegebiet Scheyern 
unter Trägerschaft des Cari-
tasverbandes. Sie wird unter-
stützt von den katholischen Pfarrgemeinden Scheyern 
und Euernbach und von der politischen Gemeinde. Die 
Gruppierungen der Nachbarschaftshilfe sind offen für  
alle Hilfesuchenden ohne Rücksicht auf Konfession oder 
Weltanschauung.

Nachbarschaftshilfe

Scheyern im Pfarrzentrum:

Babys geb. ab 01/25 Di. 08.50 – 09.50 Uhr

Babys geb. ab 01/25 Di. 10.00 – 11.00 Uhr

Kleinkinder 1 – 4 Jahre Do. 08.45 – 10.30 Uhr

Kleinkinder 0 – 4 Jahre Di. 15.30 – 17.00 Uhr 

Euernbach im Pfarrheim: 

Kleinkinder 0 – 4 Jahre Do. 09.30 – 11.00 Uhr 

Ansprechpartner: Sophie Demmelmeier
Bei Interesse bitte E-Mail mit Namen, Wohnort und Alter  
des Kindes schreiben an: muki-online@gmx.de

Neue Eltern-Kind-Gruppe für Babys 
Liebe Eltern, Zeit und Lust 
gemeinsam mit Ihrem 
Baby zu spielen, zu sin-
gen und zu musizieren? 
Außerdem andere Eltern 
kennen lernen, sich aus-
tauschen und gemütlich  
ratschen? Dann mel-
det euch gerne für unsere neue Eltern-Kind-Gruppe für  
Babys an! Gedacht ist sie für alle Eltern mit Babys, die  
ab Juli 2025 geboren sind und die in Scheyern oder Um-
gebung wohnen. Bei Interesse einfach E-Mail mit Namen, 
Wohnort und Alter des Babys an muki-online@gmx.de 
schreiben. Wir freuen uns auf euch!

Seniorenberatung, Besuchsdienst,  
pflegende Angehörige, Familienhilfe  
Centa Jakab, Tel. 08441/9254

Arbeitskreis Asyl  
Hannelore Düsener, Tel. 08441/784554

Das gesamte Angebot der  
Nachbarschaftshilfe Scheyern:

Eltern-Kind-Gruppen

Frühjahrsbasar Scheyern

Der Frühjahrsbasar 2026 des Basarteams Scheyern 

findet am  Samstag, 21. März 2026  

von 10.00 bis 12.00 Uhr

in der Aula der Grundschule Scheyern  

(Hochstraße 19) statt.

Vorverkauf für Schwangere mit Begleitung bereits  

ab 09.30 Uhr. Bitte Mutterpass mitbringen.

Das Angebot umfasst sämtliche Artikel rund ums Kind: 

Kinderkleidung passend zur Jahreszeit, Bücher,  

Spielsachen, CDs und DVDs im Original, Kinderwägen, 

Autositze, Babyschalen, Fahrräder, …

Der Erlös kommt den Kindergärten Scheyern,  

der Grundschule Scheyern und den Krabbel- 

gruppen zugute.

Warenannahme: Freitag, 20. März 2026  

von 17.00 bis 19.00 Uhr

Warenrückgabe: Samstag, 21. März 2026  

von 17.00 bis 18.00 Uhr

Nähere Informationen finden Sie auf unserer  

Homepage: www.scheyern.unserbasar.de

Wir freuen uns über jeden Helfer z. B. für die  

Waren annahme am Freitag, den Verkauf und  

das Rück sortieren am Samstag! Interessierte können  

sich auf unserer Homepage (siehe QR-Code) jederzeit  

unter „Helfer“ anmelden.

Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung:  
Basar-Scheyern@web.de

Wir freuen uns  
auf Euch!

Euer Basar team  
Scheyern

BADELIX
IST

SUPER

BEGEHBARE DUSCHE
in 24 Stunden
BIS ZU 100% FÖRDERUNG *ab Pflegegrad 1

Kostenlose Vorort-Beratung
SCHWABEN - OBERBAYERN

08251-8935582
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Christkindlmarkt in Euernbach 
„Adventszauber Euernbach“ lautete das Motto des  
Vereins zur Förderung der Dorfgemeinschaft Euern- 
bach. Unterstützt von Pfarrei und Vereinen, fand am 
Samstagabend am Dorfgemeinschaftshaus ein kleiner 
Weihnachtsmarkt veranstaltet. 

Alle Hände voll zu tun hatten die Mitglieder der Frei-
willigen Feuerwehr, die neben Arbeiten beim Aufbau 
auch den Andrang auf Grillgut bewältigen mussten.  
Es gab weihnachtliche Handwerksarbeiten und kulina-
rische Köstlichkeiten, alle Standl waren umlagert, die 
Stehtische voll besetzt. Um 17.30 Uhr dann einer der 
Höhepunkte: der Kinderchor der Basilika-Singschule 
Scheyern unter Leitung von Alice Köstler-Hösl präsen-
tierte adventliche Lieder. Mit Begeisterung und vollem 
Einsatz sangen die Kleinen u. a. Lieder wie „Jingle Bells“ 
oder „Alle Jahre wieder“. 

 Text und Foto: Erich Engl

Sternsingeraktion Euernbach
Am 04.01.2026 zogen 16 Sternsinger in drei Gruppen durch Euernbach, 
Kreutenbach, Edling und Schmidhausen. Die Sternsinger wurden sehr gut 
von der Bevölkerung empfangen und konnten somit eine schöne Geld-
summe an die Kinder in Bangladesch weitergeben. Nach dem Motto: 
Schule statt Fabrik, gegen Kinderarbeit.

Text und Bild: Brigitte Schaipp
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Christbaumaktion der Freien Wähler Scheyern 
bringt 500 Euro für die Bücherei
Auch in diesem Jahr haben 
die Freien Wähler Scheyern 
mit ihrer traditionellen 
Christbaumaktion wie-
der soziales Engage-
ment gezeigt. Wie jedes 
Jahr sammelten Mitglie-
der der FW im gesamten  
Gemeindegebiet ausgediente 
Christ bäume ein und baten da-
bei um eine freiwillige Spende.

Der Erlös der diesjährigen Aktion kam 
vollständig der örtlichen Bücherei in 
Scheyern zugute. Die Bücherei wird mit 
großem Einsatz von engagierten Eh-
renamtlichen betrieben und lebt von  
der regelmäßigen Aktualisierung ihres  
Medienbestandes. Genau hierfür waren 
die Spenden bestimmt.

Die Leiterin der Bücherei, Gisela Hösl, 
zeigte sich bei der Übergabe sehr er-
freut und dankbar. Mit viel Leidenschaft 
und Herzblut führt sie die Einrichtung 

und sorgt gemeinsam mit 
ihrem Team dafür, dass 
Leserinnen und Leser aller  

Altersgruppen ein attraktives 
Angebot vor finden.

Aus der Christbaumaktion selbst 
kamen 315 Euro zusammen. Zusätzlich 
spen deten Mitglieder der Freien Wähler 
aus den eigenen Reihen, so dass schließ-
lich ein Gesamtbetrag von 500 Euro an 
die Bücherei überreicht werden konnte.

Die Freien Wähler Scheyern bedanken 
sich herzlich bei allen Bürgerinnen und 
Bürgern, die mit ihrer Spende diese Ak-
tion unterstützt haben. Mit dem gemein-
samen Engagement konnte ein wertvol-
ler Beitrag zur Förderung der örtlichen  
Bücherei und damit zur kulturellen Viel-
falt in der Gemeinde geleistet werden.

Text: Andreas Mahl 
Fotos: Schmid Johann und 

Markus Schrag

Aktuelles vom Obst- 
und Gartenbauverein 
Scheyern e. V.
Am Dienstag, 10. März 2026, um 
19.30 Uhr, lädt der Verein alle Inter-
essierten zu einem Vortrag über das 
Schneiden von Obst gehölzen ein. Die 
Leitung übernimmt Herr Josef Stadler, 
ehem. Kreisfach berater. Ort: Garten-
stüberl des Obst- und Gartenbau-
vereins an der Hoch straße 19 (neben 
dem Vereinsheim der Gemeinde).
Am darauffolgenden Samstag, den 
14. März 2026, ab 13.00 Uhr, wird 
Herr Stadler die Theorie um einen 
prak tischen Schnittkurs ergänzen.  
Der Ort hierfür wird noch durch die 
Presse und die Homepage des Vereins  
(www.gartenbauverein-scheyern.de) 
bekannt gegeben.
Ab Mittwoch, 25. März 2026, ab 
13.00 Uhr, werden für den darauffol-
genden Palmsonntag (29. März) Palm-
büschel gefertigt. Diese werden am 
Palmsonntag vor den Gottesdiensten 
um 8.00 Uhr und – sofern noch ge-
nügend vorhanden sind – um 10.00 
Uhr vor der Kloster pforte zum Verkauf 
angeboten.
Der traditionelle Steckerlfisch verkauf 
am Karfreitag, 3. April, findet auch in 
diesem Jahr wieder statt und zwar ab 
10.30 Uhr bis 13.00 Uhr am Vereins-
heim der Gemeinde. 

Text: G. Bomba.

Strahlende Gesichter bei der  
Spendenübergabe: Andreas Mahl  
überreicht 500,- EUR an Gisela Hösl.  
Mit Freude dabei sind Andrea Sievers, 
Bianka Parnitzke, Anna Schrag und 
Johann Schmid. (v. l. n. r.)

Sammelten die ausgedienten  
Christ bäume ein: Michael 

Wenger und Andreas Mahl

esb.de

Mit Gas, Ökostrom 
und Wärme.

© Martin Bolle

Sauber

g’spart!
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Volleyballer gesucht
Die Ü30-Ü60 Freizeitvolleyballer 
(eine Abteilung der STS / Handball-
füchse) suchen noch einige Sport-
ler:innen die eventuell schon mal 
Volleyball, Fußball oder Handball ge-
spielt haben und wieder Lust auf Be-
wegung und Spaß haben, aber nicht 
wissen wo?

Dann seid Ihr hier richtig, Warum?
Weil wir nur spielen und dabei Spaß 
haben wollen (ohne den Zwang, dass 
man gewinnen muss).

Natürlich ist ein Spiel zu gewinnen 
super, aber übermotiviert zu sein ist 
hier fehl am Platz, es geht nicht um 
Punkte, sondern um Spaß und Bewe-
gung, möglichst ohne Verletzungen.

Wann: sofern wir genug sind, Don-
nerstag (gerade KW 2,4,6,8 usw.) 
von 20.00 Uhr bis 21.30 Uhr Mit-
telschulturnhalle (weitere Infos  
unter 08441/9254).

Luftgewehr/pistole – Bogen –  
Blasrohr – Lichtgewehr/pistole

Kommt gerne vorbei und probiert  
unsere verschiedenen Disziplinen!

Bogen: donnerstags ab 20:00 Uhr und samstags ab 17:00 Uhr  
in der Turnhalle der Grundschule

Luftgewehr/pistole und Lichtgewehr/pistole:  
Jugendtraining: Mittwochs ab18:30 Uhr 

Schützenklasse: Donnerstags ab 19:00 Uhr  
Jeweils im Schützenheim – Botenweg 19b, 85298 Scheyern

www.schützenverein-scheyern-1862.de #sv_scheyern

Schützenverein Scheyern 1862 e.V.

Große Zahl an Jubilaren  
im Basilikachor Scheyern

Im Rahmen des gemeinsamen Mittag-
essens nach dem Dreikönigsgottesdienst 
am 06.01.2026 fand in diesem Jahr  
wieder die Ehrung langjähriger Sängerin-
nen und Sänger statt. Nachdem diese  
Zusammenkünfte in den Corona-Jahren  
leider ausbleiben mussten, wurden nun 
mehrere Jubiläen zusammengefasst und 
ausgezeichnet. 

Auf 70 (73) Jahre Chorsingen kann Anni 
Lauck zurückblicken. Für 60 (62/64)  

Jahre im Basilikachor erhielten Hedwig Müller und Liesl Schönauer eine Urkunde.  
Genau 50 Jahre singt Martha Nadler mit, Max Weichenrieder bereits 53 Jahre. Für 25 
Jahre Chorsingen wurden geehrt: Horst Bergmann (28 J.), Veronika Kettner (28 J.), 
Anna Weidner (30 J.) und Susanne Söllner (27 J.) Allen Jubilaren herzlichen Glück-
wunsch und noch viele gemeinsame Musikprojekte mit der Basilikamusik Scheyern.
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Mit diesem Öko-Tipp
 ❚ tun Sie Ihrem Garten das Beste
 ❚ sparen Sie Geld und bekommen  

sogar noch einen Zuschuss für den 
Kauf eines Kompostbehälters

 ❚ vermeiden Sie Abfall und schützen 
Klima und Umwelt.

Warum ist Kompost das Gold  
der Gärtner?
Kompost ist nicht nur ein super Dün-
ger, sondern verbessert auch die Boden-
qualität. So werden z.B. Wasserhalte-
fähigkeit, Lufthaushalt, Bodenstruk-
tur und Nährstoffverfügbarkeit posi-
tiv beeinflusst. Mit einem Komposthau-
fen wird der Nährstoffkreislauf in Ihrem 
Garten geschlossen. Organische Abfäl-
le aus Garten und Küche werden durch 
mikrobielle und biochemische Prozes-
se umgebaut und als Pflanzennährstof-
fe wieder verfügbar gemacht. Der hohe 
Humusgehalt unterstützt zudem das  
Leben von Tieren und Mikroorganismen 
im Erdboden. Weil Kompost der ideale 
Dünger ist, wird er als Gold der Gärtner 
bezeichnet.

Wie spare ich mir Geld?
Sie brauchen keinen Mineraldünger und 
keine Erden mehr kaufen. Torfhaltige Er-
den sind sowieso sehr klimaschädlich, da 
dafür Moore abgebaut werden müssen.

Wie bekomme ich  
den Zuschuss?
Einfach einen Kompostbehälter kaufen – 
am besten aus Holz, weil das die bes-
te Variante für die Umwelt ist. Der AWP 
(Abfallwirtschaft Pfaffenhofen a.d.Ilm)  
gewährt für den Kauf einen Zuschuss  
von 60 % des Kaufpreises, maximal 
52,00 €. Einzige Voraussetzung ist, dass 
Sie den Komposter auf einem Grundstück 
aufstellen, das an die öffentliche Abfall-
entsorgung des Landkreises Pfaffen-
hofen a. d. Ilm angeschlossen ist. Dann 
nur noch das Zuschussformular auf der 
Website des AWP unter www.awp-paf.
de  Service  Zuschüsse  Zuschuss  
Eigenkompostierung ausfüllen und mit 
Beleg einreichen. 

Der Öko-Tipp

Kompost – das Gold des Gärtners
Was tue ich Gutes  
für Klima und Umwelt?
Mineralische Dünger wie etwa 
Blaukorn belasten Umwelt 
und Gesundheit mit Chemika-
lien, zerstören Mikroorganismen in 
der Erde und damit lang fristig auch die  
Bodenqualität. Weiter kann eine unge-
naue Anwendung von Düngemitteln 
schnell zu Überdüngung oder Nährstoff-
auswaschung führen. Kompost ist die 
natürliche Alternative zu mineralischem 
Dünger. Außerdem kann dadurch die  
Abfallmenge, die über die Biotonnen 
entsorgt wird, deutlich reduziert werden. 
Das Gewicht der kompostierbaren Ab-
fälle im Hausmüll beträgt durchschnitt-
lich ca. 30 %. Durch die Wiederverwer-
tung vor Ort in unserem Garten leis-
ten wir einen wertvollen Beitrag für den  
Klimaschutz, weil Transportemissionen 
verringert werden. Ihre Biotonne sollten 
Sie trotzdem nicht abschaffen, da organi-
sche Abfälle, die sie selbst nicht kompos-
tieren wollen, dort auf jeden Fall besser 
aufgehoben sind als im Restmüll.

Wie wird der Kompost  
am besten angelegt?
Ideal ist eine windgeschützte Stelle im 
Halbschatten, damit der Kompost nicht 
austrocknet. Außerdem sollte der Platz 
bei jeder Witterung gut erreichbar sein. 
Als Wind- und Regenschutz, Schatten-
spender und Sichtschutz können Bäu-
me, Sträucher oder Hecken dienen.

Die Kompostbasis, ca. 
10 cm hoch, sollte aus 
grobem, strukturstabi-
lem Material, wie z. B. 

Rindenmulch, Gehölz-
häcksel oder Stroh auf-

gebaut sein. Diese Schicht  
fördert die Belüftung und leitet über-
schüssiges Wasser aus dem Kompost ab. 
Das Mischen der Abfälle ist eine wesent-
liche Voraussetzung für einen rasch ab-
laufenden, problemlosen Rotteprozess. 
Als Grundregel gilt hierbei: Grobes mit 
Feinem, Nasses mit Trockenem, Dichtes 
mit Lockerem und Stickstoff reiches mit 
Stickstoff armem mischen.

Nach etwa 1-jähriger Rottedauer, im 
Sommerhalbjahr auch schon etwas  
früher, teilweise nach 6 bis 8 Monaten  
Rotte, kann der Kompost zum Düngen 
verwenden werden. Bitte beachten: 
Auch Kompost muss bedarfsgerecht  
ausgebracht werden. Bei regelmäßiger 
Anwendung sollten es jährlich höchs-
tens 3 Liter Kompost pro m² Garten-
boden sein. 

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim  
Anlegen Ihrer eigenen „Goldgrube“ im 
Garten!

Ihr AK Ökologie des Pfarrgemeinde­ 
rats Scheyern mit freundlicher  

Unterstützung des Obst­ und Garten­
bauvereins Scheyern e. V.

Quellen: www.awp-paf.de/media/18362/merkblatt_foerderung-eigenkompostierung_05-2025.pdf
www.daten2.verwaltungsportal.de/dateien/seitengenerator/fd249b5c364014248c6329c7f77c9d86249097/Kompostierung_im_Garten.pdf https://
www.gartenbauvereine.org/news/1/962089/nachrichten/962089.html, Foto: Pixabay

WAS DARF IN DEN KOMPOST?

© Pixabay

• zerkleinerter Gehölz-  
und Staudenschnitt

• Rasen- und Grasschnitt

• Laub und Nadeln von Nadel bäumen 
(nicht zu große Mengen)

• Stroh

• Reste von Beet- und  
Balkonpflanzen

• Schnittblumen

• Ernterückstände

• Gemüse- und Obstabfälle 
 aus Garten und Küche

• Kaffeesatz und Teesud

• Schalen von rohen Eiern

• Schalen von Südfrüchten  
 nicht mit Pflanzenschutzmitteln 

 behandelt und zerkleinert

• Gebrauchtes Küchenpapier und 
 dünne Lagen von Zeitungspapier  

(mit denen z.B. Küchenabfälle  
eingeschlagen waren)

• Keintierstreu von Pflanzenfressern  
 wenn sie biologisch abbaubar ist

• Samenunkräuter  wenn sie früh-
zeitig vor der Blüte gejätet wurden

• Schnittblumen und Topfpflanzen,  
die mit Pflanzenschutzmitteln  

behandelt wurden  höchstens in  
geringen Mengen

• gekochte Essensreste

• nicht pflanzliche Küchenabfälle  
wie z.B. Fleisch-, Wurst- und  

Fischreste, Knochen

• Teigwaren und Brot

• Kranke oder von Schädlingen  
befallene Pflanzen

• Staubsaugerinhalt,  
Straßenkehrricht

• Bunt bedrucktes Papier

• Pferdemist, Haare und andere  
nährstoffreiche Materialien

• Katzenstreu und Hundekot

• Asche von Holz, Kohle und Koks

• Wurzelunkräuter
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Abholstelle in Scheyern wird im-
mer mehr angenommen – freut 
sich über immer größeren Zulauf

Der Pfaffenhofener Land Erzeuger-
markt bietet das ganze Jahr über 
Obst, Gemüse, Käse, Fleisch, Eier, 
Brot, Milch, Getränke – einfach al-
les was die Saison hergibt direkt aus 
dem Pfaffenhofener Land und der 
Hallertau. 

Alle Lebensmittel und Produkte 
stammen von bäuerlichen Erzeuger* 
innen, Lebensmittel-Handwerker* 
innen und kleinen Manufakturen 
aus der Region. Im Durchschnitt lie-
gen zwischen Herstellungsort und 
Verkauf rund 20 km Transportweg. 
Das Angebot des Erzeugermarktes 
freut sich seit dem Start im Oktober 
2021 zunehmender Beliebtheit bei 
der Scheyrer Bevölkerung.

Bis Donnerstag bestellen, 
Samstag abholen oder 
liefern lassen.

Aufgrund der Entscheidung des Bür-
germeisters und der Gemeinderats-
fraktionen zur Fördermitgliedschaft 
der Gemeinde Scheyern können Sie 
nun jede Woche bis Donnerstagnacht 
auf www.pfaffenhofenerland.de 
bestellen, digital bezahlen und am 
Samstag von 10.00 bis 11.30 Uhr 
Ihre Einkäufe am Vereinsheim an 
der Hochstr. 19 d in Scheyern  
abholen oder bequem nach Hause 
liefern lassen.

Und so geht’s:
 ❚ www.pfaffenhofenerland.de  

aufrufen
 ❚ Warenkorb füllen
 ❚ Samstags abholen  

(10.00 – 11.30 Uhr)

Pfaffenhofener Land – 
Erzeugermarkt

© Pual GotoMars - stock.adobe.com

Film-Café Ökologie
In den nächsten Wochen laden unsere Film-Cafés Ökologie wieder zum gemüt-
lichen Beisammensein und Austausch ein. Jeweils Sonntag um 14.00 Uhr star-
tet im Pfarrzentrum Scheyern der Film. Der Eintritt ist frei. Danach laden Kaffee, 
Tee, Kuchen und Obst zum Austausch über das Gesehene und zum Ratschen in  
gemütlicher Atmosphäre ein.

 ❚ So, 22.02. 14.00 Uhr Dokumentation „Bigger than us“
 ❚ So, 15.03. 14.00 Uhr Spielfilm „ANNA – A Tale for Tomorrow“

Bigger than us
Produziert von Oscar-Preisträgerin Marion Cotillard zeigt der 
Dokumentarfilm sechs junge Erwachsene aus verschiede-
nen Erdteilen, die sich jeweils in ihrer Heimat für verschie-
denste aktuelle politische, gesellschaftliche und ökologische  
Themen einsetzen. Diese sind z.B. Menschenrechte, das  
Klima, Meinungsfreiheit, soziale Gerechtigkeit und der Zugang 
zu Bildung oder Nahrung. Die jungen Menschen erzählen von 
ihren Wünschen, ihren Schwierigkeiten und dem, was sie  
antreibt. (Empfohlenes Mindestalter: 12 Jahre)

ANNA – A Tale for Tomorrow
Der 40-minütige Spielfilm basiert auf der Roman-
vorlage „The World According to Anna“ von Best-
sellerautor Jostein Gaarder. Die 16-jährige Anna 
wird von alptraumhaften Visionen einer durch  
Klimakatastrophen und Kriege zerstörten Zukunft 
geplagt. Eines Tages erwacht sie im Jahr 2082. 
Die Menschheit steht am Abgrund. Kann Anna die 
Welt retten? Auf der Suche nach Antworten begeg-
net sie nicht nur ihrer eigenen Enkelin, sondern 
auch ihrem älteren Selbst. (Empfohlenes Mindest-
alter: 14 Jahre)

Wir freuen uns auf gesellige, informative und  
inspirierende Nachmittage mit Ihnen!

Ihr Arbeitskreis Ökologie des Pfarrgemeinderats Scheyern

MARTINA SCHRÖDER 
Assistenz, Controlling/Buchhaltung, Projektbetreuung 

Wirtschaftsingenieurin, Psychologische Beraterin 

schroeder-orga@gmx.de 
08441 7970083

FÜR SENIOREN & PRIVATPERSONEN 
• Schriftverkehr & Postbearbeitung
•  Dokumentenorganisation  

& Vertragsübersichten 

FÜR UNTERNEHMEN 

ASSISTENZ & BÜRO: 
• Unterlagen & Abläufe 
• Erstellung von Handbüchern 
• Organisation & Strukturierung der Ablage 
• Redaktionelle Mitarbeit & Berichtswesen 

PERSÖNLICH – VERTRAUENSVOLL – ZUVERLÄSSIG
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Krötenwanderung in Scheyern – 
Rücksicht rettet Leben

Mit dem Frühlingsbeginn 
wandern Frösche, Kröten 
und Molche wieder zu ih-
ren Laichgewässern. Dabei 
sind sie besonders durch 
den Verkehr stark gefährdet. 
So wurden am Inselwei-
her und am Ende des Be-
nediktenwegs im vergange-
nen Jahr trotz Warnschildern 
erneut viele Kröten über-

fahren. Bei Geschwindigkeiten über 30 km/h können 
Amphibien schon durch den Luftdruck vorbeifahrender  
Autos tödlich verletzt werden – auch ohne direkten Kontakt.

Bitte fahren Sie in der Nähe von Laichgewässern lang-
sam und aufmerksam, besonders nachts, bei Regen und  
bei Temperaturen über 5 °C. Wenn möglich, meiden Sie 
diese Strecken während der Hauptwanderzeiten und nut-
zen Sie alternative Routen. Es sind nur wenige Nächte im 
Jahr, die entscheidend sind.

Vielen Dank für Ihre Rücksichtnahme und Unterstützung 
zum Schutz unserer Kröten.

 Text und Fotos: Kathrin Euringer

Neuverlegung und Renovierung

BERATEN; VERLEGEN; LIEFERN; RENOVIEREN; ÜBERPRÜFEN UND PFLEGEN

Telefon: 08441–2513

Bernhardstr. 25, 85298 Scheyern O.T. Fernhag

www.baumeister-raumausstattung.de

Erd- und Gartengestaltung

FLORIM
85276 Hettenshausen
Tel. 0170 714 0121

www.Florim.eu info@florim.eu

Krötenwanderung am  
Benediktenweg

SWI RegioVolt - Ihr preiswerter Strom aus der Region für die Region

CO
2
-neutral, vor Ort erzeugt und jetzt noch günstiger: Das ist der SWI-

Strom mit Herz für die Heimat. Berechnen Sie online Ihren Preisvorteil!
        

Besser ganz nah.                                             www.sw-i.de/swi-regiovolt

JETZT

WECHSELN!

Obergünstig.
Obergününstig.Oberbayerisch.Strom für die Region



  
Aus dem Gemeinderat

 Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Gemeinderates
vom 16.09.2025 im Trauungszimmer des Bürgerhauses, 1. OG, Rathausplatz 2, Scheyern 

1. Bürgermeister Manfred Sterz eröffnet um 19.30 Uhr die öffen liche 
Sitzung des Gemeinderates der Gemeinde Scheyern, und stellt die  
ordnungs- und fristgemäße Ladung, sowie die Beschlussfähigkeit des 
Gemeinderates fest.

Mit der Tagesordnung besteht Einverständnis

1  Genehmigung der Niederschrift über den öffentlichen Teil der 
Gemeinderatssitzung vom 15.07.2025

BESCHLUSS: Die Niederschrift über den öffentlichen Teil der  
Gemeinderatssitzung vom 15.07.2025 wird genehmigt.

BESCHLUSSERGEBNIS: JA 13 / NEIN 0  

2  Bau- und Umweltausschusssitzung vom 29.07.2025

2.1 Genehmigung der Niederschrift durch die Ausschussmitglieder

BESCHLUSS: Die Niederschrift der Bau- und Umweltausschuss-
sitzung vom 29.07.2025 wird von den anwesenden Ausschuss-
mitgliedern genehmigt.

BESCHLUSSERGEBNIS: JA 7 / NEIN 0  

2.2 Anerkennung der Empfehlungen 
Aufgrund fehlender Empfehlungen an den Gemeinderat erübrigt 
sich dieser Tagesordnungspunkt.

3  Antrag auf Erweiterung des bestehenden Feuerwehrhauses 
auf dem Grundstück Fl. Nr 612/619/607/606 Gemarkung  
Winden Oberschnatterbach 2 von der Gemeinde Scheyern, 
Rathausplatz1, Scheyern

BESCHLUSS: Der Gemeinderat stimmt der Erweiterung des 
bestehenden Feuerwehrhauses auf dem Grundstück Fl. Nr. 
612/619/607/606 Gemarkung Winden Oberschnatterbach 2  
von der Gemeinde Scheyern, Rathausplatz1, Scheyern zu.  

BESCHLUSSERGEBNIS: JA 13 / NEIN 0  

4  Neuerlass der gemeindlichen Spielplatzsatzung – Erneuter 
Satzungsbeschluss aufgrund Nachbesserung Satzungstext –

BESCHLUSS: 
1. Die in der Gemeinderatssitzung vom 03.06.2025 erlassene 
Spielplatzsatzung wird aufgehoben.

BESCHLUSSERGEBNIS: JA 13 / NEIN 0

2. Der Gemeinderat beschließt den Erlass folgender gemeind-
licher Spielplatzsatzung:

Satzung der Gemeinde Scheyern über die Herstellung und  
Ablösung von Kinderspielplätzen (Spielplatzsatzung) 

Die Gemeinde Scheyern erlässt aufgrund Art. 23 der Gemeinde-
ordnung für den Freistaat Bayern (GO) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 22. August 1998 (GVBI. S. 796 ff.), zuletzt ge-
ändert durch § 2 des Gesetzes vom 09. Dezember 2024 (GVBl.  
S. 573 ff.) und Art. 81 Abs. 1 Nr. 1 und 3 der Bayerischen Bau-
ordnung (BayBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom  
14. August 2007 (GVBl. S. 588 ff.), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 23. Dezember 2024 (GVBl. S. 605 und 619) folgende Satzung:

§ 1 Räumlicher und sachlicher Geltungsbereich

(1) Diese Satzung gilt für das gesamte Gebiet der Gemein-
de Scheyern, soweit nicht in Bebauungsplänen Sonderregelun-
gen bestehen. Sie ist auf Vorhaben anzuwenden, für die nach  
Inkrafttreten der Satzung ein Bauantrag oder ein die baurechtliche 
Prüfung umfassender Antrag gestellt wird oder eine Vorlage der  
Genehmigungsfreistellungsunterlagen erfolgt. Ein der Satzung ent-
sprechender Zustand ist auf Dauer zu erhalten.

(2) Diese Satzung gilt für private Kinderspielplätze sowie deren 
Nachweis und die Erfüllung der Verpflichtungen gemäß Art. 81 Abs. 1 
Nr. 3 BayBO. Sie ist auf Vorhaben zur Errichtung, Um nutzung,  
Änderung und Erweiterung von baulichen Anlagen mit mehr als 
fünf Wohneinheiten anzuwenden.

Wenn jede Wohnung über ein eigenes Gartengrundstück in ge-
eigneter Größe verfügt (mindestens 40 Quadratmeter), kann auf 
einen gemeinsamen Wohnanlagenspielplatz verzichtet werden.

§ 2 Zielsetzung und Zweck der Satzung

(1) Diese Satzung bezweckt, die Schaffung der nach den  
Vorschriften der Bayerischen Bauordnung erforderlichen Kinder-
spielplätze sicherzustellen. Ebenso sollen deren angemessene  
Gestaltung und Dimensionierung geregelt, sowie deren dauer-
hafter Erhalt gesichert werden.

(2) Aufgrund dieser Satzung soll in begründeten Fällen auch die 
Ablöse eines erforderlichen Kinderspielplatzes ermöglicht werden.

§ 3 Größe und Ausstattung der Kinderspielplätze

(1) Die Größe der herzustellenden Kinderspielplätze ist anhand der 
Gesamtwohnfläche zu ermitteln. Je angefangene 25 m² Wohn-
fläche sind 1,5 m² Kinderspielplatzfläche nachzuweisen. Die  
Mindestgröße pro Kinderspielplatz beträgt 40 m² und darf nicht 
unterschritten werden.

(2) Der Kinderspielplatz ist für je 40 m² mit mindestens einem 
Spielsandbereich (Mindestgröße 4 m²) nach DIN 18034 und  
einem ortsfesten Spielgerät auszustatten. Je weitere angefan-
gene 20 m² ist mindestens ein weiteres ortsfestes Spielgerät  
vorzusehen. Als Spielgeräte kommen insbesondere Rutschen,  
Wippen, Schaukeln, Klettergeräte und -einrichtungen, Balken, 
Taue, Brücken, Recks, Hangelgeräte (vgl. DIN 18034) in Betracht.  
Kinderspielplätze sind zudem mit mindestens drei ortsfesten 
Sitz einrichtungen und mindestens einem ortsfesten Behälter für  

QR-Code zum 
Bürgerinformationssystem
Liebe Bürgerinnen und Bürger,
als bürgerfreundliche, digitale und fortschrittlIche Gemeinde 
ist die Niederschrift mit ausführlicher Sachverhalts darstellung 
zur jeweiligen öffentlichen Sitzung im Bürgerinformations-
system veröffentlicht.  
Der angefügte QR-Code führt Sie direkt zum Bürgerinforma-
tionssystem. Auf das Bürgerinformationssystem können Sie 
auch über die Internetseiten der Gemeinde gelangen:  
www.scheyern.de – Rathaus & Service – Gemeinde rat –  
zu den Gemeinderatsmitgliedern – Sitzungen.

Wir freuen uns über Ihr Interesse. 

Zur Einsichtnahme der Nieder schriften 
im Rathaus bitten wir um vorherige 
Terminvereinbarung unter
Telefon 08441/8064-0
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Abfälle auszustatten. Weitere Anforderungen nach Art. 81 Abs. 1 
Nr. 3 BayBO und weitere Vorschriften bleiben unberührt.

§ 4 Erfüllung der Nachweispflicht

(1) Kinderspielplätze sind grundsätzlich auf dem Baugrundstück 
selbst herzustellen. Es kann gestattet werden, sie in der Nähe des 
Baugrundstückes herzustellen, sofern ein geeignetes Grundstück 
zur Verfügung steht und seine Benutzung für diesen Zweck ding-
lich gesichert ist. „In der Nähe“ bedeutet, dass sich diese Fläche 
in max. 250 m Entfernung vom Baugrundstück aus betrachtet be-
finden darf (Fußweg). Den entsprechenden Nachweis muss der 
Bauherr bzw. die Bauherrin erbringen.

(2) Kann der Bauherr bzw. die Bauherrin die Verpflichtung zum 
Nachweis der erforderlichen Spielplätze nach Absatz 1 nicht er-
füllen, so kann die Herstellungsverpflichtung auch erfüllt werden, 
indem die Kinderspielplatzfläche bei der emeinde Scheyern ab-
gelöst wird (Gemeinderatsentscheidung erforderlich). Diese Art 
der Erfüllung der Verpflichtung kann von der Gemeinde Scheyern 
auch verlangt werden, wenn die Kinderspielplatzflächen nach den  
Festsetzungen eines Bebauungsplanes oder sonstiger örtlicher 
Bauvorschriften auf dem Baugrundstück oder in seiner Nähe nicht 
errichtet werden dürfen. Für die Ablösung ist vor Erteilung der  
Baugenehmigung etc. ein beidseitiger schriftlicher Vertrag zu 
schließen. Es besteht kein Rechtsanspruch auf Ablösung der  
erforderlichen Kinderspielplatzflächen, ausgenommen hiervon 
sind Gebäude, die dem Wohnen von Senioren und Studenten 
bestimmt sind, diese haben einen Rechtsanspruch auf Ablösung 
der er forderlichen Kinderspielplatzflächen.

(3) Der Ablösebetrag errechnet sich aus dem aktuellen Boden-
richtpreis (Bodenrichtpreisliste des Gutachterausschusses für den 
Landkreis Pfaffenhofen/lIm) für Wohnbauflächen im jeweiligen 
Gemeindebereich (Gemarkung) multipliziert mit der Spielplatz-
mindestgröße (40 m²) plus jeweils den aktuellen Bodenrichtpreis 
für jeden weiteren Quadratmeter. Soweit die Verpflichtung zum 
Nachweis der erforderlichen Spielplätze für Gebäude gilt, die dem 
Wohnen von Senioren und Studenten bestimmt sind, darf der  
Ablösebetrag 5.000,– € nicht übersteigen. Der Geldbetrag für  
die Ablösung von Kinderspielplätzen ist für die Herstellung oder 
Unterhaltung einer örtlichen Kinder- oder Jugendfreizeiteinrichtung 
zu verwenden.

(4) Die erforderlichen Kinderspielplatzflächen müssen mit der  
Nutzungsaufnahme der baulichen Anlage, zu der sie gehören,  
bereitgestellt werden und benutzbar sein. Wird eine Anlage in 
mehreren Abschnitten errichtet, so sind die für den einzelnen Bau-
abschnitt erforderlichen Kinderspielplatzflächen nachzu weisen,  
sofern diese nicht ausschließlich in einer Gemeinschaftsanlage 
untergebracht sind.

§ 5 Erhaltung der Kinderspielplätze

(1) Kinderspielplätze, ihre Zugänge, Einfriedungen und Einrichtun-
gen sind in benutzbarem Zustand zu erhalten. Sie bedürfen einer 
regelmäßigen Wartung und Kontrolle. Die Forderungen hinsicht-
lich Wartung und Kontrolle der DIN EN 1176 - Spielplatzgeräte  
in der jeweils gültigen Fassung sind einzuhalten.

(2) Kinderspielplätze dürfen nur mit schriftlicher Zustimmung der 
zuständigen Bauaufsichtsbehörde ganz oder teilweise beseitigt 
werden.

§ 6 Ausführungsgrundsätze für die Herstellung von Kinder-
spielplätzen

(1) Kinderspielplätze sind so zu errichten, dass sie sich in verkehrs-
abgewandter Lage befinden und für  Verkehrsflächen, zugänglich 
sind. Sie sind so anzulegen, dass sie von Anlagen wie Stellplätzen 
oder Standplätzen für Abfallbehälter ausreichend abgeschirmt sind.
Sie müssen für die Kinder gefahrlos zu erreichen sein.

(2) Kinderspielplätze müssen für Kinder in den Altersgruppen bis 
zu sechs Jahren (Kleinkinder) und von sechs bis zwölf Jahren ge-
eignet, dementsprechend gegliedert und ausgestattet sein.

(3) Bei der Auswahl der Spielgeräte, deren Anordnung und  
Aufstellung, sind die Bestimmungen der DIN EN 1176 - Spielplatz-
geräte in der jeweils gültigen Fassung zu beachten.

§ 7 Abweichungen

Für die Zulassung von Abweichungen von den Vorschriften dieser 
Satzung gilt Art. 63 BayBO in der jeweils gültigen Fassung.

§ 8 Ordnungswidrigkeiten

Wer vorsätzlich oder fahrlässig einen nach dieser Satzung er-
forderlichen Kinderspielplatz nicht anlegt, nicht in der erforder-
lichen Größe anlegt oder ohne Genehmigung der Bauaufsichts-
behörde wieder ganz oder teilweise entfernt, handelt ordnungs-
widrig und kann mit einer Geldbuße bis zu 50.000 € belegt  
werden. (Art. 79 Abs. 1 Satz 1 BayBO).

§ 9 Inkrafttreten

(1) Diese Satzung tritt am 02.10.2025 in Kraft und wird ab die-
sem Zeitpunkt auf alle dann eingereichten Bauanträge, Freisteller 
und Bauvoranfragen angewandt.

(2) Gleichzeitig tritt die Spielplatzsatzung vom 24.01.2024  
außer Kraft.

Scheyern, 01.10.2025   Manfred Sterz, 
Gemeinde Scheyern  Erster Bürgermeister

BESCHLUSSERGEBNIS: JA 13 / NEIN 0  

5  Neuerlass der Stellplatzsatzung; Änderung des Datums zum 
Inkrafttreten

BESCHLUSS: Der Gemeinderat beschließt das Inkrafttreten 
der neuen Stellplatzsatzung der Gemeinde Scheyern vor dem 
01.10.2025. 

BESCHLUSSERGEBNIS: JA 13 / NEIN 0  

 
6  Beauftragung eines Dienstleisters zur Erstellung der kommu-

nalen Wärmeplanung

BESCHLUSS: Der Sachvortrag wurde zur Kenntnis genommen. Für 
die Erstellung der kommunalen Wärmeplanung für die Gemeinde 
Scheyern wird Bieter 1 beauftragt.

Gemeinderatsmitglied Deysenroth favorisiert einen anderen Bieter.

BESCHLUSSERGEBNIS: JA 10 / NEIN 3  

 
7  Verschiedenes, Informationen, Wünsche und Anträge

7.1 Bekanntgabe über den Abschluss einerr Zweckvereinbarung 
mit dem Zweckverband KVÜ kommunale Verkehrsüber-
wachung Südostbayern

Durch Unterzeichnung der Zweckvereinbarung sowie Veröffent-
lichung im Amtsblatt des Landratsamtes Altötting ist die Verein-
barung zwischen der Gemeinde Scheyern und dem Zweckverband 
kommunale Verkehrsüberwachung Südostbayern am 04.09.2025 
in Kraft getreten.

Zur Unterzeichnung der Zweckvereinbarung kommt von Bürger-
meister Sterz folgende Erklärung:

„Unsere Gemeinde liegt uns allen am Herzen, besonders die  
Sicherheit der Menschen, die hier leben. In den vergangenen  
Monaten haben uns immer wieder Rückmeldungen erreicht, dass 
zu hohe Geschwindigkeiten auf einigen Straßen zu gefährlichen  
Situationen führen. Besonders Kinder, Jugendliche und ältere Men­
schen sind darauf angewiesen, dass Autofahrer Rücksicht nehmen.
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Um hier gegenzusteuern, haben wir beschlossen, an meh­
reren Stellen, vor allem vor Schulen und an stark befahrenen  
Straßen, Geschwindigkeitskontrollen einzuführen. Sie sollen keine 
Falle sein, sondern ein Signal: Wir wollen, dass sich alle Verkehrs­
teilnehmer sicher fühlen können, ob zu Fuß, mit dem Rad oder im 
Auto. Die Kontrollen unterstützen unsere bisherigen Maßnahmen 
wie neue Beschilderungen und Tempo 30 Zonen und helfen da­
bei, ein dauerhaft höheres Bewusstsein für verantwortungsvolles  
Fahren zu schaffen.“

ZUR KENNTNIS GENOMMEN 

 
7.2 30 Zone im Bereich der Hochstraße/Klosterberg.

Die Rückmeldung der Sachgebietsleitung zur geforderten Tempo- 30- 
Zone im Bereich der Hochstraße / Klosterberg.

Der Sachgebietsleiter vom Verkehrswesen im Landratsamt kann 
die Sorgen und Bedenken des Antragstellers nachvollziehen,  
es ist aber leider nicht möglich die Geschwindigkeit in diesem 
Bereich auf 30 km/h zu beschränken. Laut dem, an die Gemein-
de gerichteten, Schreiben gibt die StVO dies nicht her. Zum ei-
nen befindet sich in dem gewünschten Bereich keine nach der 
StVO besonders schützenswerte Einrichtung (z. B. Seniorenheim,  
Schule, etc.). Auch zeigen die Unfallzahlen laut Herrn Haltmayer 

(Polizei Pfaffenhofen) keine Unfallhäufung in diesem Bereich.  
Ob in dem geforderten Bereich überdurchschnittlich zu schnell ge-
fahren wird, kann nicht beurteilt werden. Bei der Ortsbesich tigung 
ist dieser Eindruck nicht entstanden. 

Die Argumentation, dass es den Anwohnern des Anwesens  
Marienstraße 2 besonders schwerfällt, auf die Hochstraße zu fah-
ren ist nicht schlüssig. Das besagte Anwesen verfügt über ins-
gesamt 3 Ausfahrten. Ein relativ sicheres Aus- und Befahren des 
Grundstücks ist aus Sicht des Sachgebietsleiters für Verkehrs-
wesen, Hr. Steffen Böttcher (LRA Pfaffenhofen a.d.Ilm) über die 
nördliche Ausfahrt zur Marienstraße möglich. 

Des Weiteren heißt es in den Ausführungen, dass eine Anordnung 
im Rahmen eines Lückenschlusses auch nicht in Frage kommt.  
Die Begründung hierzu liegt daran, dass die Hauptverkehrsführung 
von der Hochstraße (St2084) über die PAF 3 nach Mitterscheyern 
erfolgt. Ein Lückenschluss wäre in dem Fall nur möglich, wenn  
es auf der PAF 3 eine streckenbezogene Geschwindigkeits-
beschränkung innerhalb von 500 m gäbe. Dies ist allerdings nicht 
der Fall.

Mit Dank für die gute Mitarbeit schließt Manfred Sterz um  
20.38 Uhr die öffentliche Sitzung des Gemeinderates.

Anschließend findet eine nichtöffentliche Sitzung statt.

Öffentliche Sitzung Gemeinderat, 16.09.2025 – Fortsetzung

 Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Gemeinderates
vom 14.10.2025 im Trauungszimmer des Bürgerhauses, 1. OG, Rathausplatz 2, Scheyern 

1. Bürgermeister Manfred Sterz eröffnet um 19.30 Uhr die öffentliche 
Sitzung des Gemeinderates der Gemeinde Scheyern, und stellt die ord-
nungs- und fristgemäße Ladung, sowie die Beschlussfähigkeit des Ge-
meinderates fest.

Mit der Tagesordnung besteht Einverständnis.

Mit dem Antrag von Gemeinderat Ostermeier, den TOP 5 Finanzbericht 
2025 – Sachstand Gemeindefinanzen 2025 – vor dem TOP 3 Bekannt-
gabe Ausschreibungsergebnis und Auftragsvergabe; Beschaffung einer 
Drehleiter DLAK 23/12 für die Freiwillige Feuerwehr Scheyern zu be-
handeln, besteht Einverständnis. 

1  Genehmigung der Niederschrift über den öffentlichen Teil der 
Gemeinderatssitzung vom 16.09.2025

BESCHLUSS: Die Niederschrift über den öffentlichen Teil der  
Gemeinderatssitzung vom 16.09.2025 wird genehmigt.

BESCHLUSSERGEBNIS: JA 14 / NEIN 0  

 
2  Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 34 „Gewerbe Kapellen-

weg“ mit 12. Änderung des Flächennutzungsplanes; Behand-
lung der Stellungnahmen und Satzungsbeschluss

Beschluss zur 12. Änderung des Flächennutzungsplanes „Gewer-
be Kapellenweg“: Der Gemeinderat beschließt die Abwägung  
der eingegangenen Stellungnahmen während der Auslegung  
gem. § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB entsprechend der Ab-
wägungsvorschläge zur 12. Änderung des Flächennutzungs planes 
„Gewerbe Kapellenweg“.

Die 12. Änderung des Flächennutzungsplanes „Gewerbe Kapellen-
weg“ einschließlich Begründung jeweils in der Fassung vom 
14.10.2025 wird festgestellt.

Der Flächennutzungsplan ist zur Genehmigung gem. § 6 Abs. 1 
BauGB weiterzuleiten.

BESCHLUSSERGEBNIS: JA 13 / NEIN 1  

Beschluss zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 34 „Gewerbe 
Kapellenweg“: Die Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen 
während der Auslegung gem. § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB 
wird entsprechend der Abwägungsvorschläge zur Aufstellung des 
Bebauungsplanes Nr. 34 „Gewerbe Kapellenweg“ beschlossen.

Der Gemeinderat der Gemeinde Scheyern beschließt gem. § 10 
Abs. 1 BauGB den Bebauungsplan Nr. 34 „Gewerbe Kapellen-
weg“ einschließlich Festsetzungen und Hinweise durch Text sowie  
Begründung jeweils in der Fassung vom 14.10.2025 und den  
Umweltbericht in der Fassung vom 03.06.2025 als Satzung.

Die Verwaltung wird beauftragt, den Satzungsbeschluss gemäß § 
10 Abs. 3 BauGB ortsüblich bekanntzumachen. 

BESCHLUSSERGEBNIS: JA 13 / NEIN 1  

 
3  Bekanntgabe Ausschreibungsergebnis und Auftragsvergabe; 

Beschaffung einer Drehleiter DLAK 23/12  für die Freiwillige 
Feuerwehr Scheyern

BESCHLUSS: Der Gemeinderat beschließt zur Ersatzbeschaffung, 
eine Drehleiter DLAK 23/12 für die Freiwillige Feuerwehr Scheyern 
zum oben genannten Preis des Bieters 1 zu beschaffen.

BESCHLUSSERGEBNIS: JA 14 / NEIN 1  

 
4  Kommunalwahl 2026

4.1 Bekanntmachung Einwohnerzahlen

Die vom Bayer. Landesamt für Statistik mit den auf Basis  
Zensus 2022 fortgeschriebenen Einwohnerzahlen der Gemeinde 
Scheyern werden bekanntgegeben. 

Die Einwohnerzahl je kreisangehörige Gemeinde und für den 
Landkreis gesamt, ist gemäß Art. 55 Abs. 1 des Gemeinde- und 
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Landkreiswahlgesetzes (GLKrWG) der letzte fortgeschriebene 
Stand der Bevölkerung, der vom LfStat früher als sechs Monate 
vor dem Wahltag der allgemeinen Gemeinde- und Landkreiswah-
len 2026 veröffentlicht wird. 

Bekanntmachung der Einwohnerzahl nach Art. 55 Abs. 1 Gemeinde- 
und Landkreiswahlgesetz (GLKrWG): zum 31.März 2025:

Für Scheyern ist die Einwohnerzahl von 4.884 maßgebend.

Gemäß Art. 31 Abs. 2 GO beträgt die Zahl der ehrenamtlichen  
Gemeinderatsmitglieder in Gemeinden mit mehr als 3 000 bis zu 
5 000 Einwohnerinnen und Einwohner 16.

Die Zahl der ehrenamtlichen Gemeinderäte in der Gemeinde 
Scheyern beträgt somit unverändert 16 Sitze.

ZUR KENNTNIS GENOMMEN 

4.2 Bestellung eines Gemeindewahlleiters und eines Stellver-
treters

BESCHLUSS: Für die Kommunalwahl 2026 werden die Gemeinde-
mitarbeiterinnen:

– Melissa Braun zur Gemeindewahlleiterin und 
– Anita Sterz zur stellvertretenden Gemeindewahlleiterin 
berufen.

BESCHLUSSERGEBNIS: JA 15 /NEIN 0  

 
4.3 Festlegung der Wahlhelferentschädigung (Erfrischungsgeld) 

für die Kommunalwahlen am 08. März 2026

BESCHLUSS: Der Gemeinderat beschließt die Höhe der Wahl-
helferentschädigung für die Kommunalwahl 2026 auf 80 € fest-
zusetzen. Im Falle einer Stichwahl wird hierfür die Wahlhelfer-
entschädigung auf 40 € festgesetzt. 

BESCHLUSSERGEBNIS: JA 15 / NEIN 0  

 
5  Finanzbericht 2025 -Sachstand Gemeindefinanzen 2025-

Die Finanzlage der bayerischen Kommunen verschlechterte sich 
in den letzten Jahren zusehends. Durch die Kombination vermin-
derter Steuereinnahmen und stark steigender Ausgaben erhöht 
sich die Zahl defizitärer kommunaler Haushalte stetig.

Mit dem vorliegenden Zwischenfinanzbericht der Kämmerin für 
das Haushaltsjahr 2025 informiert Bürgermeister Sterz über den 
aktuellen Stand der Haushaltsausführung und die finanzielle Lage 
im laufenden Jahr. 

Ziel des Berichts ist es, dem Gemeinderat und der Öffentlich-
keit einen transparenten Überblick über die Entwicklung des Ver-
waltungshaushalts und des Vermögenshaushalts zu geben sowie 
über Abweichungen gegenüber dem Haushaltsplan zu berichten.

Der Verwaltungshaushalt zeigt sich im bisherigen Jahresverlauf 
noch geordnet und weitgehend im Rahmen der Planansätze. Die 
laufenden Einnahmen und Ausgaben entwickeln sich bisher weit-
gehend stabil, sodass die Finanzierung des laufenden Betriebs der 
Gemeinde noch gesichert ist. Die Entwicklung der Gewerbesteuer-
einnahmen und weitere kurzfristige Ausgabenpositionen können 
noch bis zum Jahresende die Haushaltsansätze negativ beeinflus-
sen. Eine sparsame Haushaltsführung im Rahmen des Haushalts-
konsolidierungskonzeptes ist weiterhin erforderlich. 

Herausforderungen bestehen jedoch im Vermögenshaushalt:  
Die durchgeführten und geplanten Investitionsausgaben können 
derzeit nicht in vollem Umfang durch die vorgesehenen Erlöse aus 
Grundstücksverkäufen gedeckt werden. Die Nachfrage auf dem 
Grundstücksmarkt bleibt hinter den Erwartungen zurück, was zu 
größeren Finanzierungslücken im investiven Bereich führt. Dadurch 
wird der geplante Haushaltsausgleich 2025 nicht möglich sein.

Trotz dieser Situation bleibt das Ziel bestehen, eine nachhaltige 
Haushaltswirtschaft sicherzustellen und die finanziellen Hand-
lungsspielräume der Gemeinde zu bewahren. Der Zwischenbe-
richt schafft die Grundlage, um gegebenenfalls steuernd einzu-
greifen und notwendige Anpassungen rechtzeitig vorzunehmen. 

Die bisher zum heutigen Zeitpunkt (10.10.2025) verbuchten  
Finanzdaten 2025 der Gemeinde Scheyern werden wie folgt be-
kannt gegeben: 

Der Gemeindehaushalt 2025 wurde lt. Haushaltssatzung 
2025 festgesetzt im Verwaltungshaushalt in Einnahmen und 
Ausgaben i.H.v. 15.490.000 € und im Vermögenshaushalt in  
Einnahmen und Ausgaben i.H.v. 8.139.000 €.

In der Haushaltssatzung 2025 wurden keine Kreditaufnah-
me festgesetzt. Im Haushaltsjahr sind noch fortgeltende  
Kreditermächtigungen in Höhe von 1.265.000 € aus den 
Vorjahren vorhanden. (Davon wurden bereits 1.000.000 € in  
Anspruch genommen.)

Aktuelle Soll-Haushaltsrechnung

VWHH Einnahmen E  11.591,581,54 €  
VMHH Einnahmen 536.495,80 € 

VWHH Ausgaben A 10.734.002,18 € 
VMHH Ausgaben  3.319.386,14 €

Der veranschlagte Zuführungsbetrag vom Verwaltungshaushalt an 
den Vermögenshaushalt i.H.v. 1.350.000 € kann aktuell mit rund 
857.000 € geleistet werden.

Der Mindestzuführungsbetrag i.H.d ordentlichen Tilgung von 
361.700 € ist gegeben.

Haushaltsansatz 2025 1.350.000,00 € 
Vorjahr 2024 523.970,00 € 
Vorvorjahr 2023 1.806.400,00 €

Der Haushaltsausgleich 2025 im Verwaltungshaushalt ist noch 
gesichert.

Der Zuführungsbetrag wird sich jedoch in den nächsten Jahren, 
(u.a. weitere steigende Kreisumlage, Personalkosten, Unterhalts-
kosten und Zinsbelastungen) nochmals erheblich vermindern.

Folgende Einnahmen und Ausgaben sind derzeit in der Haushalts-
rechnung verbucht. 

Soll-Einnahmen Verwaltungshaushalt

Grundsteuereinnahmen A 2025 43.374,96 € 
Haushaltsansatz 2025 43.000,00 € 
Grundsteuer A 2024 63.853,46 €

Grundsteuereinnahmen B 2025 593.031,06 € 
Haushaltsansatz 2025 590.000,00 € 
Grundsteuer B 2024 419.803,98 €

Gewerbesteuereinnahmen 2025 946.674,00 € 
Haushaltsansatz 2025 900.000,00 € 
Gewerbesteuereinnahmen 2024 903.705,10 €

Die Mitteilung durch das Bayer. Landesamt für Statistik über die 
Beteiligungsbeträge der Gemeinde Scheyern an der Einkommen-
steuer, am Einkommensteuerersatz und an der Umsatzsteuer für das  
3. und 4. Quartal 2025 liegen derzeit noch nicht vor und so dass 
hier eine Schätzung der Einnahmen im Jahr 2025 vorgenommen 
wird. 

Einkommensteuer,-Ersatz / 
Umsatzsteuer 2025 2.425.498,00 € 
Geschätzt bis Jahresende  4.768.776,00 € 
Ansatz 2025 4.800.000,00 € 
Einkommensteuer, -Ersatz /  
Umsatzsteuer 2024 4.609.279,00 €
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Schlüsselzuweisung 2025 1.677.884,00 € 
Haushaltsansatz 2025 1.677.800,00 € 
Schlüsselzuweisung 2024 1.192.480,00 €

Gebühreneinnahmen 2025 1.927.319,42 € 
Ansatz 2025 2.049.700,00 €

Sonstige Einnahmen  
(Verkauf, Miete, USt.) 2025 558.756,29 € 
Ansatz 2025   989.700,00 €

Erstattungen/Zuweisungen/  
Zuschüsse lfd. Ang. 3.003.609,15 € 
Ansatz 2025 3.197.600,00 €

Soll-Ausgaben Verwaltungshaushalt

Kreisumlage 2025 2.943.200,00€ 
Vorjahr 2024 2.960.434,00 € 

Gewerbesteuerumlage 2025  52.222,00 € 
Geschätzt bis Jahrsende 2025  147.613,00 € 
Haushaltsansatz 2025   98.500,00 €

Zinsausgaben   180.074,55 € 
Ansatz 2025  226.500,00 € 

Personalausgaben 2025 2.671.566,35 € 
Personalausgaben ca. bis 12.2025 3.810.000,00 € 
Ansatz 2025 4.197.200,00 €

Personalausgaben 2024 3.653.166,75 €  
Unterhalt Gebäude u. baul. Anlagen  284.686,36 € 
Ansatz 2025   359.800,00 €

Bewirtschaftungskosten v. Gebäuden   277.959,00 € 
Ansatz 2025    373.100,00 €

Geräte, Ausstattungen, Mieten,  
Fahrzeugunterh. 211.689,42 € 
Ansatz 2025    294.700,00 €

Weitere sächl. Verwaltungs- und 
Betriebsaufwand 2025  1.047.404,91 € 
Ansatz 2025  1.408.20000 €

Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Ang. 3.018.365,07 € 
Ansatz 2025 3.275.100,00 € 
 

Soll-Einnahmen Vermögenshaushalt

Zuführung vom Verwaltungshaushalt 857.579,36 € 
Ansatz 2025  1.350.000,00 €

Rücklagenentnahme 2025      0,00 € 
Ansatz 2025   775.000,00 €

Einnahmen aus Veräußerungen / 
Grundstücke   170.351,91 € 
Ansatz 2025  2.731.700,00 €

Beiträge      79.884,56 € 
Ansatz 2025    190.000,00 €

Zuschüsse für Investitionen   282.092,67 € 
Ansatz 2025    574.200,00 €

Ausgaben Vermögenshaushalt

Baumaßnahmen Hochbau 2025 1.124.528,72 € 
Ansatz 2025 1.189.300,00 €

Baumaßnahmen Tiefbau 2025 1.099.513,14 € 
Ansatz 2025 1.956.000,00 €

Erwerb von Grundstücken 2025   361.902,71 € 
Ansatz 2025   515.000,00 €

Erwerb von bew. Sachen  
des Anlagevermögens 158.622,70 € 
Ansatz 2025     358.000,00 €

Soll-Rücklagenstand zum 31.12.2024 1.011.688,43 € 
Rücklagenentnahmebetrag 2025     0,00 € 
Lt. Haushaltsansatz 2025    775.000,00 € 

tatsächlicher Schuldenstand  
zum 31.12.2024 8.081.635,70 € 
Pro-Kopf-Verschuldung bei 4.847 EW 1.667,00 €

planm.Tilgungsausgaben 2025    361.700,00 € 
Darlehensaufnahme 2025 1.265.000,00 € 
aus Haushaltseinnahmerest 2024 

voraussichtlicher Schuldenstand  
zum 31.12.2025 8.984.935,70 € 
Pro-Kopf-Verschuldung bei 4.877 EW  1.842,00 €

aktueller Schuldenstand  
zum 10.10.2025 8.792.151,00 €

Pro-Kopf-Verschuldung bei 4.877 EW 1.802,00 €

Zur rechtzeitigen Leistung der laufenden Ausgaben des Verwal-
tungshaushalts und der Investitionskosten wird der Kassenkredit, 
der in der Haushaltssatzung 2025 von höchstens 2.580.000,– € 
festgesetzt ist, in Teilbeträgen in Anspruch genommen. 

Die im Haushalt 2025 veranschlagten Einnahmen von Grund-
stücksverkäufe i.H.v. 2.551.700,00 € für das ehem. Rathausgrund-
stück, zwei Baugrundstücke in Mitterscheyern und Baugrund-
stücke im Baugebiet Südhang konnten noch nicht wie erwartet 
ver einnahmt werden. 

Der Gemeinde Scheyern stehen diese und weitere Grundstücks-
verkäufe als große Einnahmen zur Finanzierung der weiteren  
Investitionen und Tilgung der Kommunaldarlehen für die Finanz-
planungsjahre 2026-2029 und ff. zur Verfügung.

Sollten im Haushaltsjahr 2025 bei weiteren Investitionsausgaben 
der geplante Zuführungsbetrag vom Verwaltungshaushalt nicht er-
wirtschaftet werden und die Grundstückskaufpreiszahlungen und 
weiteren Zuweisungen nicht eingehen kann der Haushaltsausgleich 
2025 nicht gewährleistet werden.

Ein Nachtragshaushalt und Nachtragshaushaltssatzung 2025 mit 
erneuter Darlehensaufnahme zur Zwischenfinanzierung ist dann 
voraussichtlich in der nächsten Sitzung erforderlich, da die ver-
fügbaren Mittel aus den laufenden Haushaltsmitteln nicht aus-
reichen werden. 

Für den Haushalt 2026 können laut Kämmerin Frau Sterz nur 
dringend erforderliche Ausgaben veranschlagt werden sowie  
priorisierte Investitionen im Bereich der kommunalen Pflicht-
aufgaben. Auf das fortzuschreibende Haushaltskonsolidierungs- 
konzept wird verwiesen. 

Aus dem Gremium kommt der Vorwurf, dass mit dem Verkauf der 
genannten Grundstücksverkäufe zu spät begonnen wurde und nun 
schnelle Lösungen gefunden werden müssen. 

ZUR KENNTNIS GENOMMEN

6  Verschiedenes, Informationen, Wünsche und Anträge

•   Der Vorsitzende erläutert den aktuellen Sachstand zum Ver-
besserungsbeitrag für die Sanierung und Erweiterung der  
Kläranlage Pfaffenhofen mit folgenden Informationen:

–  Veröffentlichung Artikel in der Schyren Rundschau Ausgabe 
Juli/August 2025 

Öffentliche Sitzung Gemeinderat, 14.10.2025 – Fortsetzung
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Aus dem Gemeinderat  

–  Homepage der Gemeinde Scheyern mit Freischaltung Reiter 
Verbesserungsbeitrag mit laufend aktuellem Sachstand u. a. 
zur Ortsbegehung der Fa. Bitterwolf 

–  Versand Anschreiben an alle betroffenen Grundstückseigen-
tümer 

–  Bürgerinformationsveranstaltung am 23.10.2025 um  
19.00 Uhr in der Grundschulturnhalle

•   Die Jugendbeauftragte informiert das Gremium, dass die Jugend-
lichen des Jugendtreffs Scheyern die Räumlichkeiten im Jugend-
treff in eigener Verantwortung renoviert haben und demnächst 
ein Tag der offenen Tür stattfinden wird. 

•   Auf Nachfragt wird im Gremium mitgeteilt, dass in der De zember 
Gemeinderatssitzung der Jahresbericht durch die Beauftragten 
der Gemeinde (Jugend-, Senioren- und Behindertenbeauf-
tragten) auf der Tagesordnung steht.

•   Aus dem Gremium wird angeregt, den Sachstand mit Ein-
sparung bzw. Eigenanteil durch den Wechsel von Ölheizung auf  
Hackschnitzel der Liegenschaften bei der Grundschule in einer 
der nächsten Sitzungen darzulegen.

•   Aus dem Gremium wird angeregt zu prüfen, ob das Bürgerhaus 
als Wahllokal verwendet werden kann 

Mit Dank für die gute Mitarbeit schließt Manfred Sterz  
um 21.07 Uhr die öffentliche Sitzung des Gemeinderates.

Anschließend findet eine nichtöffentliche Sitzung statt.

1. Bürgermeister Manfred Sterz eröffnet um 16.00 Uhr die öffentliche 
Sitzung des Bau- und Umweltausschusses der Gemeinde Scheyern, 
und stellt die ordnungs- und fristgemäße Ladung, sowie die Beschluss-
fähigkeit des Bau- und Umweltausschusses fest.

Mit der Tagesordnung besteht Einverständnis.

1  Bekanntgabe von im Verwaltungsweg erledigter und an die 
Bauaufsichtsbehörde weitergeleiteten Baugesuche
Keine auf dem Verwaltungsweg erledigte und an die Bauaufsichts-
behörde weitergeleiteten Bauanträge.

2  Bauanträge

2.1 Antrag auf Umbau des bestehenden Gebäudes (Dachgeschoss 
u. Dachspitz) zu einer Betriebsleiterwohnung für den Trans-
portbetrieb auf dem Grundstück Fl. Nr. 962/5, Gemarkung 
Mitterscheyern, Öd 1

BESCHLUSS: Dem Antrag auf Umbau des bestehenden Ge-
bäudes (Dachgeschoss u. Dachspitz) zu einer Betriebsleiterwoh-
nung für den Transportbetrieb auf dem Grundstück Fl. Nr. 962/5,  
Gemarkung Mitterscheyern, Öd 1, wird vorbehaltlich des Nach-
weises der Privilegierung das gemeindliche Einvernehmen erteilt.

BESCHLUSSERGEBNIS: JA 6 / NEIN 0  

2.2 Antrag zur Errichtung eines Einfamilienhauses mit Einlieger-
wohnung und Doppelgarage auf dem Grundstück Fl. Nr. 24/3 
Gemarkung Winden, Winden 4 Scheyern

BESCHLUSS: Dem Antrag zur Errichtung eines Einfamilien-
hauses mit Einliegerwohnung und Doppelgarage auf dem 
Grundstück Fl. Nr. 24/3 Gemarkung Winden, Winden 4 
Scheyern wird das gemeindliche Einvernehmen erteilt.

BESCHLUSSERGEBNIS: JA 6 / NEIN 0  

3  Vollzug der Baugesetze; Beteiligung der Gemeinde Scheyern 
an Bauleitplanungen benachbarter Gemeinden / Stadt

4  Verkehrsrechtliche Angelegenheiten, Straßen und Wege
Keine Verkehrsrechtlichen Angelegenheiten zu behandeln.

5  Gemeindliche Stellungnahme; 5. Änderung des Flächen-
nutzungsplanes „Riedermühle“ der Gemeinde Ilmmünster

Es handelt sich bei dieser Vorlage um eine bereits veraltete die 
fälschlicherweise vom Programm Einzug in die Tagesordnung  
gefunden hat.

Es findet keine Beratung und Kenntnisnahme statt.

ZUR KENNTNIS GENOMMEN 

6  Gemeindliche Stellungnahme; 2. Änderung des Bebauungs-
planes Nr. 11 Sondergebiet „Klosterberg“ des Marktes Hohen-
wart

Der Markt Hohenwart hat am 28.04.2025 die Änderung des 
Bebauungsplanes beschlossen. Stellungnahmen können bis 
08.09.2025 vorgebracht werden. Die nächste Sitzung des Bau-
ausschusses findet am 23.09.2025 statt, wodurch eine Beschluss-
fassung im Ausschuss in dieser Frist nicht möglich ist.

Der rechtswirksame Flächennutzungsplan des Marktes Hohen-
wart stellt den Geltungsbereich, wie auch das bereits bestehende  
Sondergebiet als „Sondergebiet für soziale Zwecke“ („SO So zial“) 
dar.

Somit ist eine Entwicklung des Bebauungsplanes aus dem  
Flächennutzungsplan gegeben und die Forderung nach § 8  
Abs. 2 BauGB erfüllt.

Im Geltungsbereich werden u. a. notwendige Erweiterungen der 
Lagerkapazitäten der bestehenden Werk- und Förderstätten des 
angrenzenden vorhandenen Sonder-gebietes umgesetzt und  
damit dem bereits praktizierten Ausweichen auf entfernte Lager-
hallen entgegengewirkt.

Die Belange der Gemeinde Scheyern sind nicht berührt. Es wur-
de eine Stellungnahme ohne Anregungen und Bedenken für die 
2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 11 Sondergebiet „Kloster-
berg“ des Marktes Hohenwart abgegeben.

ZUR KENNTNIS GENOMMEN

   Niederschrift über die öffentliche Sitzung  
des Bau- und Umweltausschusses

 vom 28.10.2025 im Besprechungsraum des Rathauses (1.OG), Rathausplatz 1, Scheyern 
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Aus dem Gemeinderat

7  Gemeindliche Stellungnahme; Aufstellung der Einbeziehungs-
satzung Nr. 13 Seibersdorf „Fl.Nr. 1/3, Gemarkung Seibers-
dorf“ des Marktes Hohenwart

Der Markt Hohenwart hat am 30.06.2025 den Entwurf der  
Einbeziehungssatzung gebilligt. Stellungnahmen können bis 
16.09.2025 vorgebracht werden. Die nächste Sitzung des  
Bauausschusses findet am 23.09.2025 statt, wodurch eine Be-
schlussfassung im Ausschuss in dieser Frist nicht möglich ist.

Im Ortsteil Seibersdorf wird beabsichtigt, auf dem Flurstück 1/3 
Gemarkung Seibersdorf ein als Lagerhalle genutztes und nicht  
privilegiertes Nebengebäude zurückzubauen und auf dem  
Areal ein Zweifamilienwohnhaus und eine angrenzende nicht  
privilegierte Lagerhalle zu errichten.

Hierzu wurde beim Landratsamt Pfaffenhofen a.d. Ilm eine Bau-
voranfrage gestellt. In dem Schreiben vom 27.05.2024 teilt das 
Landratsamt mit, dass sich das zu bebauendes Grundstück im  
planungsrechtlichen Außenbereich nach § 35 BauGB befindet, 
eine Privilegierung nicht vorliegt und das Vorhaben somit öffent-
lichen Belangen widerspricht. Der negative Bescheid des Landrats-
amtes wird mit einem Verlust der natürlichen Eigenart der Land-
schaft sowie der Befürchtung der Entstehend, Verfestigung oder 
Erweiterung einer Splittersiedlung begründet.

Der Markt Hohenwart unterstützt die Nachverdichtung zur Ab-
rundung des Ortsteils Seibersdorf und stellt zur Umsetzung des  
Vorhabens eine Einbeziehungssatzung auf. Damit wird das Flur-
stück zum planungsrechtlichen Innenbereich gem. § 34 BauGB.

Die Belange der Gemeinde Scheyern sind nicht berührt. Es wurde 
eine Stellungnahme ohne Anregungen und Bedenken für die Auf-
stellung der Einbeziehungssatzung Nr. 13 „Fl.Nr. 1/3, Gemarkung 
Seibersdorf“ des Marktes Hohenwart abgegeben.

ZUR KENNTNIS GENOMMEN 

8  Gemeindliche Stellungnahme; Aufstellung des Bebauungs-
planes Nr. 197 „Sulzbach II“ mit 8. Änderung des Flächen-
nutzungsplanes der Stadt Pfaffenhofen

Die Stadt Pfaffenhofen hat am 25.04.2024 die Änderung des  
Flächennutzungsplanes beschlossen. Der Planungs-, Bau- und  
Umweltausschuss der Stadt Pfaffenhofen hat in seiner Sitzung  
am 08.12.2022 den Aufstellungsbeschluss zum Bebauungsplan  
Nr. 197 „Sulzbach II“ gefasst. Stellungnahmen können bis 
15.09.2025 vorgebracht werden. Die nächste Sitzung des Bau-
ausschusses findet am 23.09.2025 statt, wodurch eine Beschluss-
fassung im Ausschuss in dieser Frist nicht möglich ist.

Die Eigentümer der Grundstücke innerhalb des Plangebiets sind  
an die Stadt herangetreten, um Entwicklungsmöglichkeiten zur 
Wohnbebauung auf verfügbaren und geeigneten Grundstücken zu 
schaffen. Aufgrund der Größe der momentanen Baulücke besteht 
auf den Flächen aktuell kein Baurecht nach §34 BauGB.

Der Antrag entspricht der städtischen Intention zur Siedlungs-
entwicklung in den Ortsteilen, um auch in Zukunft attraktive 
Entwicklungsflächen für die Bevölkerung zu bieten. Beabsich-
tigt ist die Schaffung von Baurecht für Einzel- und Doppelhäuser.  
Mit der Planung wird das Ziel verfolgt, durch Nachverdichtung in 
einem bereits erschlossenen Gebiet geeignete Wohnbauflächen 
im Ortsteil Sulzbach unter Berücksichtigung der örtlichen Bege-
benheiten (Ortsrandlage) zu schaffen. Die Stadt Pfaffenhofen a.d. 
Ilm erwirbt zudem über die Anwendung des Einheimischenmodell 
selbst Grundstücke, welche vergünstigt vergeben werden können.

Die Belange der Gemeinde Scheyern sind nicht berührt. Es wur-
de eine Stellungnahme ohne Anregungen und Bedenken für  
die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 197 „Sulzbach II“ mit 

8. Flächennutzungsplanänderung der Stadt Pfaffenhofen a.d. Ilm 
abgegeben.

ZUR KENNTNIS GENOMMEN 

9  Gemeindliche Stellungnahme; Aufstellung des Bebauungs-
planes Nr. 62 Thierham „Seibersdorfer Straße“ des Marktes 
Hohenwart

Der Marktgemeinderat Hohenwart hat in seiner Sitzung am 
26.05.2025 den Entwurf zum Bebauungsplan Nr. 62 – Thierham 
„Seibersdorfer Straße“ mit Begründung gebilligt.

Stellungnahmen konnten bis 26.09.2025 vorgebracht werden. Die 
Sitzung des Bauausschusses vom September wurde abgesagt und 
die nächste Sitzung findet am 28.10.2025 statt, wodurch eine Be-
schlussfassung im Ausschuss in dieser Frist nicht möglich war.

Der Bedarf an Wohnraum ist in den letzten Jahren stark ge stiegen. 
Wohnraum ist derzeit knapp. Ziel der Planung ist die Schaffung 
von Baurecht für zwei Mehrfamilienhäuser auf dem im bestehen-
den Siedlungsbereich gelegenen Grundstück im Sinne der nach-
haltigen Ortsentwicklung.

Die Belange der Gemeinde Scheyern sind nicht berührt. Es wur-
de eine Stellungnahme ohne Anregungen und Bedenken für die  
Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 62 – Thierham „Seibers-
dorfer Straße“ des Marktes Hohenwart abgegeben.

ZUR KENNTNIS GENOMMEN 

10  Gemeindliche Stellungnahme; Aufstellung der Einbeziehungs-
satzung Alberzell Nr. 1 „Nord – Singenbacher Straße“ der  
Gemeinde Gerolsbach

Der Gemeinderat Gerolsbach hat in den Sitzungen vom 
13.05.2025 die Aufstellung der Einbeziehungssatzung Stroben-
ried Nr. 2 „Nord“ gem. § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 Baugesetzbuch 
– BauGB - beschlossen. Stellungnahmen können bis 19.09.2025 
vorgebracht werden. Die nächste Sitzung des Bauausschusses  
findet am 23.09.2025 statt, wodurch eine Beschlussfassung im 
Ausschuss in dieser Frist nicht möglich ist.

Durch die Planung soll das, teilweise im Außenbereich liegende 
Grundstück mit der Flur-Nr. 1/10, Gemarkung Alberzell, in den im 
Zusammenhang bebauten Ortsteil Alberzell einbezogen werden.

Die Gemeinde beabsichtigt, durch die Einbeziehungssatzung  
Baurecht für Einfamilienhaus zu schaffen. Damit kann der Orts-
rand arrondiert und der Verbleib einer jungen ortsansässigen  
Familie im Ortsteil Alberzell gesichert werden.

Die Belange der Gemeinde Scheyern sind nicht berührt. Es wur-
de eine Stellungnahme ohne Anregungen und Bedenken für  
die Aufstellung der Einbeziehungssatzung Alberzell Nr. 1 „Nord 
– Singenbacher Straße“ der Gemeinde Gerolsbach abgegeben.

ZUR KENNTNIS GENOMMEN 

11  Gemeindliche Stellungnahme; Aufstellung des Bebauungs-
planes Nr. 33 „SO Solarpark Weinbergweg“ sowei 10. Ände-
rung Flächennutzungsplan der Gemeinde Hettenshausen

Der Gemeinderat Hettenshausen hat in seiner Sitzung am 
16.10.2023 die Einleitung des Verfahrens zur 10. Änderung des 
Flächennutzungsplanes sowie die Aufstellung des Bebauungs-
planes Nr. 33 „SO Solarpark Weinbergweg“ beschlossen. In  
der Sitzung am 23.06.2025 wurde der Geltungsbereich um das 
Grundstück Fl.Nr. 1378 samt einer Teilfläche des Grundstücks  
Fl.Nr. 1378/2 erweitert.

Mit Beschluss vom 21.07.2025 wurde der aktuelle Entwurf des 
Bebauungsplanes Nr. 33 gebilligt.

Öffentliche Sitzung Gemeinderat, 28.10.2025 – Fortsetzung
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Aus dem Gemeinderat  

Die Fläche der Anlage soll nun als „Sondergebiet für regene-
rative Energien- Sonnenkraft“, sowie „Flächen für Versorgungs-
anlagen“ gemäß § 11 Abs. 2 BauNVO ausgewiesen werden, um die  
Voraussetzungen zur Errichtung einer Freiflächen-Photovoltaik-
anlage, sowie Batteriespeicher zu schaffen. Parallel zur Flächen-
nutzungsplanänderung wird der vorhabenbezogene Bebauungs-
plan Nr. 33 mit integriertem Grünordnungsplan „Solarpark Wein-
bergweg, aufgestellt.

Die frühzeitige Beteiligung der Flächennutzungsplanänderung  
wurde im Zeitraum 27.07.2024 bis 29.08.2024 durchgeführt.

Die frühzeitige Beteiligung der Aufstellung des Bebauungsplanes 
wurde im Zeitraum 25.07.2024 bis 27.08.2024 durchgeführt.

Es wurde eine Stellungnahme ohne Anregungen und Bedenken 
abgegeben.

Die Belange der Gemeinde Scheyern sind nicht berührt. Es wur-
de eine Stellungnahme ohne Anregungen und Bedenken für  
die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 33 „SO Solarpark Wein-

bergweg“ sowie zur 10. Änderung des Flächennutzungsplanes der 
Gemeinde Hettenshausen abgegeben.

ZUR KENNTNIS GENOMMEN

12  Wünsche, Anträge, Verschiedenes, Informationen

Der dritte Bürgermeister bittet auf Anfrage von Bürgern aus 
Fernhag um Klärung, ob am Rupertring, Einmündung in die  
Jetzendorfer Str. die Anbringung eines Verkehrsspiegels möglich ist.

Ausschussmitglied Josef Breitsameter unterrichtet den Ausschuss 
darüber, dass er im Nachgang der Ablehnung der durchgehen-
den Beschränkung auf 30 km/h in der Hochstraße zwischen Kin-
dergarten und Seidl-Eck ein Schreiben an das Staatliche Bauamt  
Ingolstadt und an das Landratsamt Pfaffenhofen eingereicht hat. 
In diesem Schreiben erläutert er, welche Gefahren für die „schwä-
cheren“ Verkehrsteilnehmer (Fußgänger, Radfahrer) bei Tempo  
50 km/h bestehen und mit welch vergleichsweise einfachen Maß-
nahmen diese entschärft werden können, ohne in den Verkehrs-
fluss spürbar eingreifen zu müssen.

Seitens des Landrates wurde dieses Schreiben sehr ernst genom-
men; durch die Gemeinde kann ein neuer Antrag gestellt werden.

Mit Dank für die gute Mitarbeit schließt Manfred Sterz um 16.54 Uhr 
die öffentliche Sitzung des Bau- und Umweltausschusses.

Anschließend findet eine nichtöffentliche Sitzung statt.

Redaktionsschluss bzw.  
Erschei nungs datum für die  
nächste Schyren-Rundschau
Redaktionsschluss für Vereinsnachrichten bzw. Mitteilun-
gen von Schulen, Kindergärten oder sonstigen Verbänden 
ist am 15.03.2026, in der Gemeinde verwaltung Scheyern 
(wagner@reba-verlag.de). Später eingehende Manuskrip-
te und Abbildungen können wir auf Grund der Druck-
terminierung leider nicht mehr berücksichtigen.

Ausgabe Nr. 2/2026 der neuen Schyren-Rundschau  
erscheint zwischen 15. – 22. April 2026.
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 ❚ TEXT in einem Word-Dokument im Fließtext mit  
An gabe des Autors von Text und ggf. Bild. 
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auflösung von 300 dpi/9 cm (keine Whats-App- 
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2 Fotos und Textumfang bis 1.800 Zeichen 
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Regionales Angebot

Irgendwie brauche ich eine 
bessere Strategie für mein Geld.

Schluss mit irgendwie.
Vertrauen Sie auf die Finanzmarktexpertise der Deka für eine 
individuelle und zukunftsorientierte Aufstellung Ihrer Geldanlage – 
bei der Fondsgesellschaft des Jahres. Mehr in Ihrer Sparkasse 
oder auf deka.de

Kompetenz ist unser Kapital.

DekaBank Deutsche Girozentrale.  Quellen Auszeichnungen:  1  www.goldener-bulle.de  2  Capital-Heft 03/2025.

1 2
Werbung

Jetzt Depot-Check 
machen!

MARIENSTR. 7
85298 SCHEYERN

HS-HEFELE.DE

08441 / 455 86 02
0152 / 22 61 26 11

MO
Di – FR

SA

  ÖFFNUNGSZEITEN  

Termine außerhalb der Öffnungszeiten 
nach Vereinbarung möglich.

RUHETAG
9 – 17 UHR
9 – 13 UHR

AB SOFORT!  
Wir suchen Verstärkung (m/w/d)  

– in Voll- oder Teilzeit –

Martin-Binder-Ring 3

85276 Pfaffenhofen

Tel. 08441 871 44 44

Fax 08441 871 44 45

praxis@mundwerk-paf.de

www.mundwerk-paf.de

PROPHYLAXE

ZAHNERHALT

KiNdERZAHN-

HEiLKuNdE

ihr mundwerk – einfach SuPER!

Jetzt Termin vereinbaren!


